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L
iebe Würdenträger*innen, die großen 
Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der 
Grundgesetz-Verkündung rund um den 
24. Mai sind längst verflogen, daher 
ist es umso wichtiger, das Bewusstsein 
für den Wert unserer Verfassung und 

die darin vermittelten Werte gerade jetzt in den 
offensichtlichen Bewährungsproben der Demo-
kratie wach zu halten. 

Die Feststellung der unveräußerlichen Men-
schenwürde und deren Schutz (Art. 1),  die Frei-
heit der Persönlichkeitsentwicklung in (Art. 2), 
die Gleichheit Aller vor dem Gesetz (Art. 3), Mei-
nungs- und Pressefreiheit (Art. 5), die Freiheit zur 
Gewerkschaft sbildung (art. 9), die arbeitswahl-
freiheit (Art. 12), das immer stärker angefeindete 
asylrecht (art. 16a) und die besti mmung der bun-
desrepublik Deutschland als Sozialstaat (Art. 20) 
sind alles nicht bloß hehre Ziele, auch wenn ihre 
Umsetzung nie vollkommen ist – aber sie gelten 
vor Gericht unmitt elbar.

allein dieser ausschnitt  aus dem Grundrechte-
katalog hat für das Themenspektrum der SPERRE 
große Relevanz.

So garanti ert arti kel 1 in Verbindung mit arti kel 
20 weitgehend das Existenzminimum. Insofern 
sind notorische Versuche mancher Parteien, das 

Glückwunsch zum Grundgesetz!
Bürgergeld deutlich abzusenken, bereits  ver-
fassungsrechtlich zum Scheitern vor dem höch-
sten deutschen Gericht verurteilt, bevor sie 
überhaupt unternommen werden. Sie können 
als aussichtslose Forderungen nur das Ziel haben, 
bedürft ige in populisti scher Manier zum Sünden-
bock der Gesellschaft  zu machen und diese damit 
weiter zu spalten.

Sein 75-jähriges Bestehen ist für uns reichlich 
Anlass, uns zu unserem Grundgesetz zu gratulie-
ren. Wir als Redaktion machen das, indem wir 
persönliche Sichtweisen in dieser und den näch-
sten Ausgaben der SPERRE kundtun.

Wir hoff en, dass der blumenstrauß Sie und euch 
zu eigenem Nachdenken anregt und wünschen 
dazu viel Vergnügen, denn auch das darf Demo-
krati e bereiten – Vergnügen.

 
Jan Rinke

Foto: Günther Schneider – pixabay.com
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15  Der Mindestlohn muss 
zügig steigen
Sozialpoliti k und Umverteilung müssen 
wieder auf die Tagesordnung, um den 

gesellschaft lichen Zusammenhalt zu si-
chern. anfang des Jahres hatt en mehrere 
Millionen Menschen gegen Rechts, gegen 

Rassismus und für Solidarität und Demo-

krati e demonstriert. ein Überblick.

I N H A L T  _ 

18  Wenn Arbeitgeber 
den Lohn nicht (korrekt) 
zahlen
damit eine faire beschäft igung garan-
ti ert ist, müssen arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen gut aufgeklärt sein 

und die eigenen rechte und Pfl ichten 
kennen. In unserem Beitrag haben wir 

einige Informati onen über den rah-
mentarifvertrag in der Gebäudereini-

gung zusammengefasst und über 

Hilfsangebote, um eine eventuelle 

ausbeuterische beschäft igung zu ver-
hindern.   

Ihr seid kreati v, schreibbegabt 
und habt Lust auf Pressearbeit? 

SPERRE – Münsters Magazin für Arbeit, 

Kultur und Soziales sucht Autor*innen und 

redakti onelle Mitarbeiter*innen. 
redakti onsräume in zentraler lage mit 
allem, was man braucht, vorhanden. 

• Att rakti ve Zuverdienstmöglichkeit 
ohne Abzüge durchs Jobcenter für 

„Bürgergeld“-Empfänger*innen.

• Anerkanntes Prakti kum für Schüler*innen 

und Studierende der Sozialen Arbeit. 

Mail: sperre@muenster.de / 

Tel. MS-511121 
oder einfach vorbeischauen: jeden Dienstag 

16 Uhr, Arbeitslose brauchen Medien e.V., 

Berliner Platz 8 (gegenüber vom Hbf). 

Wir freuen uns auf euch!  

IN EIGENER SACHE:

Foto: Agneta Becker

Titeloto: Agneta Becker

12  Nicht die Armen sind das Problem, 
es sind die Reichen
Dass Reiche immer reicher werden und viele Arme immer ärmer, ist ein alter 

Hut. der bundesfi nanzminister treibt diese entwicklung mit seiner „Sparpoliti k“ 
jetzt noch einmal auf die Spitze. Im bundeshaushalt klafft   eine erhebliche Finan-
zierungslücke, aber aus seiner Sicht haben wir nicht ein Einnahmeproblem, son-

dern ein Ausgabeproblem. Und so sollen in diesem Jahr schon einmal 850 

Millionen Euro bei den Jobcentern eingespart werden. Für Münster bedeutet 

dies, dass die Förderung von Langzeitarbeitslosen auf nahezu Null reduziert wird. 
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Foto: Agneta Becker

A
rtikel 3 beinhaltet das für 
Menschen wichtige Grund-
recht der Gleichberechti gung 

und verbietet eine Benachteiligung 
oder eine Bevorzugung. 

der arti kel 3 ist so wichti g, dass ich 
ihn hier vollständig ziti ere:

75 Jahre Grundgesetz, 
  75 Jahre Suche nach 
          Gleichberechtigung 

Von Regina Ioff e

Vor 75 Jahren, im Mai 1949, wurde das Grundgesetz für die Bundes - 
republik Deutschland verabschiedet. Das sind 75 Jahre angestrebte, 
aber nicht vollendete Gleichberechtigung.

Art. 3 Grundgesetz

(1) Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt 
werden.

Mit dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) trat in 
Deutschland im Jahr 2006 ein Gesetz 
in Kraft , das den Schutz vor diskrimi-
nierung im Bereich des Arbeitslebens 
und in Teilen des Zivilrechts regelt.

die dazu ins leben gerufene anti dis-
kriminierungsstelle des Bundes macht 
Öffentlichkeitsarbeit, berät Betrof-
fene über rechtliche Möglichkeiten, 
gegen Diskriminierung vorzugehen, 

und gibt wissenschaftliche Studien 
zum Thema Diskriminierung in Auf-
trag. In größeren Orten gibt es lokale 
Beratungsstellen gegen Diskriminie-
rung, in NRW sind sie in 32 Städten 
und Kreisen vorhanden. Seit 2020 gibt 
es auch in Münster eine Beratungs-
stelle gegen Diskriminierung, die in 
Kooperati on mit den Wohlfahrtsver-
bänden DRK und Caritas arbeitet.

Von Natur aus neigen wir dazu, 
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Menschen der eigenen Gruppe zu 
bevorzugen und uns fremden Men-
schen  reserviert gegenüber zu zei-
gen – das haben die Sozialpsycholo-
gen Henri Tajfel und Muzafer Sherif 
in Experimenten herausgefunden. 
So verhalten wir uns auch bei der 
Verteilung von Ressourcen, insbe-
sondere wenn sie begrenzt sind. Ei-
gengruppenbevorzugung ist ein ein-
fl ussreicher Faktor im menschlichen 
Zusammenleben und könnte das in 
der evoluti on vorteilhaft e Verhalten 
widerspiegeln, sowohl sich selbst 
als auch Ressourcen für die eigene 
Gruppe zu schützen.

Gibt es oder gab es in der Vergan-
genheit bezüglich der Gleichberech-
ti gung noch off ene „baustellen“? Ich 
denke schon und erwähne hier eini-
ge Beispiele.

Der Niedriglohnsektor

Bis zum Jahr 2005 wurden für Zu-
wander* innen Sprachkurse nur auf 
anfänger-niveau fi nanziert, als Kon-
sequenz wurden den Migrant*innen 
mangelhafte Sprachkenntnisse vor -
geworfen. Ausländische Schulbil-
dungsabschlüsse und Berufsab-
schlüsse wurden kaum anerkannt und 
von Arbeitgebern nicht akzeptiert, 
was dazu führte, dass Migrant*innen 
höhere Arbeitslosenquoten aufwie-
sen, länger arbeitslos blieben und 
nachfolgend besonders häufig nur 
im niedriglohnsektor eine beschäft i-
gung fanden. dieser gesellschaft liche 
absti eg wirkte negati v auf ihre Kinder 
– indirekte Migrant*innen, die zwar 
in Deutschland geboren worden sind, 
aber wegen der Zugehörigkeit zu ei-
ner anderen Kultur, Religion oder mit 

einer anderen Muttersprache auch 
wie ihre Eltern benachteiligt wurden.

 
Drei Diagramme anhand von Da-

ten 1 aus dem Jahr 2018 zeigen noch 
vorhandene Benachteiligungen, zum 
Beispiel im Bereich Niedriglohn in 
den westlichen Bundesländern. 

Während nur 17,7 Prozent der ab-
hängig beschäft igten mit deutscher 
Staatszugehörigkeit in Westdeutsch-
land einen Niedriglohn bezogen, 
waren es 33,0 Prozent ausländische 
Staatsangehörige, die im selben Jahr 
einen Niedriglohn bezogen.

Obwohl Männer und Frauen gleich-
berechti gt sind, beziehen Frauen we-
sentlich häufiger als Männer einen 
Niedriglohn, und zwar im Verhältnis 
von 26,1 zu 14 Prozent.
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All diese Beispiele zeigen, wie wich-
ti g und nach wie vor aktuell der arti -
kel 3 des Grundgesetzes ist und wie 
notwendig die weitere rechtliche 
Entwicklung anderer Gesetze und 
arbeitsmarkti niti ati ven in diesem Zu-
sammenhang ist.

Familienpoliti k, Kinder-
wunsch und Benachteiligung

Jetzt möchte ich einige Beispiele von 
Benachteiligung im Bereich der Fa-
milienpoliti k nennen. Familienpoliti k 
hat Bedeutung für den Arbeitsmarkt, 
weil Kinder von heute Auszubilden-
de und Studierende von morgen sind 
und die Arbeitnehmer*innen von 
übermorgen werden. Im Jahr 2021 
betrug die Ferti litätsrate2 in Deutsch-
land 1,583, im Jahr 2022 nur 1,46, im 
Jahr 2023 noch weniger (1,35), wäh-

Persönlichkeit“ und das sollte für 
den Kinderwunsch auch gelten. Von 
mehr Kindern profi ti ert deutschland 
als Wirtschaft sstandort. 

Schulpoliti k und 
Benachteiligungen im 
Bildungssystem

Prof. Meike Bonefeld4 und ande-
re Forscher vom Lehrstuhl Päda-
gogische Psychologie an der Uni-
versität Mannheim stellten 2017 in 
einer großen Studie mit fast 1500 
Gymnasiast*innen aus fünf Klassen 
fest: Schüler*innen mit Migrati ons-
hintergrund bekamen konsequent 
in fünf Messzeitpunkten schlechtere 
noten im Fach Mathemati k bei Klas-
senarbeiten und im Zeugnis im Ver-
gleich zu deutschen Schüler*innen 
bei gleichen Leistungen in der stan-
dardisierten Mathemati k-leistungs-
tests. Bonefeld deutete diese Ergeb-
nisse als „einen Hinweis auf syste-
matische Benachteiligungsprozesse 
im deutschen Bildungssystem auch 
nach dem bedeutsamen Übergang 
in die Sekundarstufe“. Weitere For-
schungen von Bonefeld sind der Er-
arbeitung von vorurteilsneutralen 
Bewertungen für Schulbildung in 
Deutschland gewidmet. Neutrale 
und gerechte Bewertungen im Schul-
system sind sehr wichti g, weil die bil-
dung nachfolgende berufl iche Wege 
besti mmt.

Verbot der Benachteiligung 
von behinderten Menschen

Im Herbst 1994, vor genau 30 Jahren 
also, wurde dem arti kel 3 des Grund-
gesetzes ein wichti ger Satz hinzuge-
fügt: „Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“ 
Dieser Zusatz bildete sozusagen den 
Startschuss für die Entstehung einer 
inklusiven Gesellschaft . Seit der rati -
fi zierung des Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen der Vereinten nati onen im 
Jahr 2009 ist deutschland verpfl ich-
tet, sich für Teilhabe der behinderten 

In ihrem Akti onsplan „Queer 
leben“ haben die Koaliti onspar

teien vereinbart, den Gleich
behandlungsarti kel des Grund

gesetzes (Arti kel 3 Absatz 3 GG) 
um ein explizites Verbot der 
Diskriminierung wegen der 

sexuellen Identi tät zu ergänzen. 

rend die notwendige Zahl für eine 
stabile Bevölkerungszahl 2,1 Kinder 
je Frau ist. 

Unsere Welt ist im Laufe der Jahr-
zehnte bunter geworden, weltweit 
entstehen neue Familienformen: 
Single-Eltern, homosexuelle Eltern-
paare, Mehr-eltern-Konstellati onen. 
Für den zukünftigen Arbeitsmarkt 
wäre es nur wünschenswert, wenn 

jeder Kinderwunsch begrüßt würde. 
In der Realität legt man in Deutsch-
land jedoch rechtlich zweierlei Maß 
an – zum Beispiel bei der anteiligen 
Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen oder berufsrechtlich (Lan-
desärztekammer), indem die Kinder-
wünsche verheirateter heterosexu-
eller Paare besser gestellt sind ge-
genüber denen von homosexuellen 
Paare und alleinstehenden Frauen.

Wenn eine Single-Frau sich in ein 
Kinderwunschzentrum in Deutsch-
land begibt, wird häufi g nicht nur ein 
Vertrag mit einer Garanti eperson für 
eventuelle Unterhaltszahlungen ver-
langt (was in anderen Staaten nicht 
erforderlich ist), sondern außerdem 
fi nanzielle auskünft e via Kontoauszü-
ge, über Rücklagen, Lebensversiche-
rung usw. Es zeigt den krassen Un-
terschied zu heterosexuellen Paaren, 
die keine finanziellen Sicherheiten 
VOR dem Kinderwunsch vorlegen 
müssen.

Artikel 2 Absatz 1 des Grundge-
setzes deklariert: „Jeder hat das 
recht auf die freie entf altung seiner Fo
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Menschen im gesellschaft lichen le-
ben und im Arbeitsleben durch den 
Abbau von verschiedenen Barrieren 
einzusetzen. Es geht zum Beispiel um 
den Abbau von baulichen Barrieren 
in den Städten, um einen ÖPNV, der 
für Rollstuhlfahrer geeignet ist, um 
technische PC-Hilfsmittel zum bes-
seren Lernen und Arbeiten für seh-
behinderte Menschen, um Texte in 
leichter Sprache für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und viele ande-
re Maßnahmen.

Auf dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land genauso wie in anderen Staaten 
sind die Chancen schwerbehinder-
ter Menschen, eine arbeit zu fi nden, 
schwierig. Schwerbehinderung führt 
oft  genug zu langzeitarbeitslosigkeit, 
die wiederum die Chancen auf die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
weiter verringert. Es entsteht ein 
Teufelskreis. Im Zeitraum von No-
vember 2021 bis Oktober 2022 lag 
die bisherige Dauer der Arbeitslosig-
keit schwerbehinderter Menschen 
im Schnitt  bei 732 Tagen, die der ar-
beitslosen ohne Schwerbehinderung 
bei 630 Tagen.

Durch das Gesetz zur Förderung 
eines inklusiven Arbeitsmarkts er-
geben sich ab dem Kalenderjahr 
2024 folgende Regelungen: Die 
Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber 
mit 60 und mehr Beschäftigten 
beträgt monatlich gestaff elt je un-
besetztem Pflichtarbeitsplatz bei 
einer jahresdurchschnitt lichen be-
schäft igungsquote von drei bis un-
ter fünf Prozent: 140 Euro; bei zwei 
bis unter drei Prozent: 245 Euro; bei 
unter zwei, aber mehr als 0 Prozent: 
360 Euro monatlich. 

Arbeitgeber, die im Bezugsjahr 
keinen einzigen Quotenarbeitsplatz 
besetzt haben zahlen 720 Euro 
monatlich. Mit den geänderten 
regelungen beabsichti gte der Ge-
setzgeber, einerseits den Druck auf 
die Arbeitgeber zu verschärfen, 
die keine Pflichtarbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen be-
setzen, und andererseits Anreize 
zu schaff en, mehr behinderte Men-
schen im ersten Arbeitsmarkt zu 
beschäft igen. 

aus der Stati sti k der bundesagen-
tur für Arbeit geht für das Berichts-
jahr 2022 hervor: von den Wirt-
schaftszweigen nehmen in NRW 
die öff entliche Verwaltung und die 
Sozialversicherung traditi onell die 
führende Rolle bei der Beschäfti-
gung von behinderten Menschen 
ein. dagegen beschäft igen mehr als 
30 Prozent der Arbeitgeber aus zahl-
losen geeigneten Wirtschaftszwei-
gen wie etwa Gastronomie, Film, TV, 
Kino und Tonstudio, Informations-
dienstleistungen, Rechts-, Steuerbe-
ratung, Architektur-und Ingenieur-
büros, Labore, Werbeagenturen und 
Marktf orschung sowie in sonsti gen 
freiberufl ichen, wissenschaft lichen 
und technischen Tätigkeiten keine 
behinderten Arbeitnehmer*innen 
auf Pfl ichtarbeitsplätzen. 

Man sieht also, wie wichti g der kon-
sequente Kampf gegen die Benach-
teiligung von behinderten Menschen 
ist und wohl auch bleibt.

1 Eigene Darstellung nach Tabelle 3, 

Tatort Niedriglohn in Bayern, Autoren: 

Dr. Claudia Weinkopf, Dr. Thorsten 

Kalina. Institut Arbeit und Qualifikation 

(IAQ), München, November 2020, 

S.17

2 Die Fertilitätsrate bezeichnet die 

durchschnittliche Anzahl der Kinder, 

die eine Frau während ihres gebär-

fähigen Alters zur Welt bringt.

3  https://de.statista.com/statistik/

daten/studie/36672/umfrage/

anzahl-der-kinder-je-frau-in-

deutschland/#:~:text=Die%20

Fertilit%C3%A4tsrate%20im%20

Jahr%202022,2016%20(1%2C59).

4 „Migrationsbedingte Disparitäten 

in der Notenvergabe nach dem Über-

gang auf das Gymnasium“, M. Bonefeld 

et al., Zeitschrift für Entwicklungspsy-

chologie und Pädagogische Psycholo-

gie, (2017), 49 (1), 11–23

Durch das Gesetz zur Förderung 
eines inklusiven Arbeitsmarkts er-
geben sich ab dem Kalenderjahr 
2024 folgende Regelungen: Die 
Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber 
mit 60 und mehr Beschäftigten 
beträgt monatlich gestaff elt je un-
besetztem Pflichtarbeitsplatz bei 
einer jahresdurchschnitt lichen be-
schäft igungsquote von drei bis un-
ter fünf Prozent: 140 Euro; bei zwei 
bis unter drei Prozent: 245 Euro; bei 
unter zwei, aber mehr als 0 Prozent: 

Arbeitgeber, die im Bezugsjahr 
keinen einzigen Quotenarbeitsplatz 
besetzt haben zahlen 720 Euro 
monatlich. Mit den geänderten 

Mehr als 30 Prozent der Arbeit
geber aus zahllosen geeigneten 
Wirtschaft szweigen beschäft i
gen keine behinderten 
Arbeitnehmer*innen auf 
Pfl ichtarbeitsplätzen

Alle privaten und öffentlichen Ar-
beitgeber mit mindestens 20 Arbeits-
plätzen sind verpfl ichtet, wenigstens 
fünf Prozent davon mit schwerbe-
hinderten Menschen zu besetzen 
(§ 154 SGB IX). Schwerbehinderte 
Auszubildende und ihnen gleichge-
stellte auszubildende behinderte 
Menschen werden auf zwei Pfl icht-
arbeitsplätze angerechnet. Für jeden 
nicht mit einem schwerbehinderten 
Menschen besetzten Pfl ichtarbeits-
platz ist eine Ausgleichsabgabe zu 
zahlen. 
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Ein eigenes Amt für die 

Gleichstellung
Seit 2019 heißt das „Frauenbüro“ im Stadthaus 1 – nach einem 
Beschluss des Stadtrates –  „Amt für Gleichstellung“. Es steht allen 

Geschlechtern off en und auch lSbTIQ*-Themen sind da repräsenti ert. 
Von Hans Römer Santaella

Das Grundgesetz verbietet die 
Diskriminierung von Menschen 

aufgrund des Geschlechts. In Arti -
kel 3 heißt es: „Männer und Frau-

en sind gleichberechti gt“. Nicht 
zuletzt deswegen gibt es in Müns-
ter ein eigenes Amt für Gleich-

stellung. Die Mitarbeitenden und 

Beamt*innen dort arbeiten auch 

für queere Vielfalt in der Stadt. 

U
nter den schwierigen Be-
dingungen der Coronakri-
se, etwa stets mit Mund-
maske zu arbeiten, bezog 

Markus Chmielorz 2020 sein neues 
Büro in der Klemensstraße 10. Sein 
„Credo“ lautet dort seit dem ersten 
Tag: „Menschen verdienen unab-
hängig von Geschlecht und ihrer se-
xuellen oder geschlechtlichen Iden-
tität die gleichen Rechte und die 
gleiche Wertschätzung. Lange wur-
de in der Bundesrepublik geschwie-
gen über die Verfolgung diskrimi-
nierter Gruppen“, sagt der oberste  
städti sche lSbTIQ*-Verantwortliche 
im Gespräch mit der SPERRE. 

Die Arbeit aller Mitarbeitenden im 
Amt ist vielfältig. Jeden Tag setzen 
sie sich für den gesellschaft lichen an-
schluss aller Geschlechter ein und für 
„die Förderung von Respekt und Ak-
zeptanz von geschlechtlicher und sexu-
eller Vielfalt“.  Ihr Einsatz gilt auch der 
Unterstützung verschiedener Insti tuti -
onen in Münster, um deren Projekte, 
Aktionen oder Veranstaltungen zu 
fördern, um Vorurteile und Klischees 
gegenüber Menschen mit unterschied-
licher sexueller Identi tät abzubauen. 

„Ein großer Teil unserer Arbeit ist die 
fi nanzielle Förderung von Organisati -
onen und Projekten, damit andere In-
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sti tuti onen der Gesellschaft  ihre Pro-
jekte und Beratungsangebote weiter 
gestalten können“, sagt Diplom-Pä-
dagoge Chmielorz. Das Projekt „Mün-
steraner Mädchen*tag/Jungen*tag“ 
des AWO-Unterbezirks Münsterland-
Recklinghausen ist ein solches Beispiel 
für die vom Amt geförderten Träger, 
genauso wie der Aids Hilfe e.V., Livas 
Verein für FLINT, KCM e.V., T-I-M-S- 
e.V oder Pro Familia. 

Gewalt und Rechte

Ebenfalls im Aufgabenbereich des 
Amtes liegen die Themen Diskrimi-
nierung, Sti gmati sierung, oft  unauf-
fällig und indirekt, zum Beispiel bei 
der Wohnungsvergabe, am Arbeits-
platz oder in öffentlichen Räumen 
wie Cafés, Restaurants oder Clubs. 
Die Diskriminierung beginnt bei ab-
wertenden Blicken, Gesten oder 
Sprüchen und kann sogar ausarten in 
off ener Gewalt, Verfolgung und so-

gar der Ermordung von Menschen, 
nur aufgrund ihres Geschlechts oder 
ihrer anderen sexuellen und ge-
schlechtlichen Identi tät. das Gleich-
stellungsamt setzt dem bewusste et-
was entgegen, „da jeder Mensch ein 
Recht auf ein gewalt- und diskrimi-
nierungsfreies Leben hat“. So steht 
es auf der offi  ziellen Homepage, auf 
der auch viele Infos und Links zu 
rechten, Präventi ons- und Interven-
ti onsangeboten für Opfer von Gewalt 
gelistet sind sowie zu Beratungsstel-
len und auch Angebote für LSBTIQ*-
Gefl üchtete. 

Der traurige Fall des 25-jährigen 
Transmannes Malte C., der 2022 in 
Münster während der  Demonstra-
tion am Christopher Street Day 
schwer verletzt wurde und einige 
Tage später seinem Schädelhirntrau-
ma erlag, hat die debatt e um Queer-
feindlichkeit weiter verschärft  – auch 
in Münster. Die queere Community 

reagierte entsetzt. „Damals gab es 
in NRW keine Ansprechpartner für 
Menschen, die wegen ihrer sexuellen 
Orienti erung Opfer einer Straft at ge-
worden sind“, erinnert sich Markus 
Chmielorz an den Tod von Malte C. 
Er verstarb einige Tage nach seinem 
Versuch, zwei lesbische Frauen ge-
gen die Beleidigungen des 20-Jäh-
rigen Nuradi A. zu verteidigen. Der 
Täter wurde 2023 zu einer fünfj äh-
rigen Haft strafe verurteilt.

Jugend und Gender

Die Mitarbeiter*innen des Amtes 
möchten die Selbstbesti mmung und 
die Selbstermächtigung von Men-
schen fördern, damit sie ihre Interes-
sen im Hinblick auf die Gleichstellung 
selbstbewusst vertreten können. 
Dazu arbeiten sie zusammen mit 
anderen Institutionen und Organi-
sationen. Ein Beispiel dafür ist die 
Einrichtung von „Gender-neutralen 
Toilett en“ am arbeitsplatz.

„Damit auch Trans*, Inter* und non-
binäre Jugendliche, für die ihre Ge-
schlechtsidenti tät in ihrem alter sehr 
wichtig und identitätsstiftend ist, 
fördert das Gleichstellungsamt auch 
Projekte und Angebote zum Thema 
Gender und Jugend“, so Chmielorz, 
Mitbegründer des Landesprojekts 
„Schule der Vielfalt“. Den Namen 
trägt ein Bildungsprojekt, zu dem seit 
2022 die Mathilde-Anneke-Gesamt-
schule in Münster gehört, und das 
ein weiteres landesweites Beispiel 
für Diversität, Qualität und Men-
schenwürde im Bildungssystem ist.

„Queer Guide“ und 
LSBTIQ*-Bekennt-
nis zu Münster 
In Bezug auf Akzeptanz 

und Sensibilisierung ge-
gen Homo- und Trans-
feindlichkeit gibt es noch 
einiges zu tun. In meh-
reren Praxen und Bera-
tungszentren fehlt es an 
Personal und Ärzt*innen 
für die psychologische 
Beratung von Trans*-, In-

ter*- oder non-binären Pati ent*innen. 
Aber die gute Nachricht ist: Seit ein 
paar Wochen ist die entsprechende 
Anlauf- und Beratungsstelle im Po-
lizeipräsidium Münster nicht mehr 
vakant. Das heißt, Menschen, die we-
gen ihrer sexuellen Orienti erung zum 
Opfer werden oder sind, haben dort 
Ansprechpartner*innen, die ermit-
teln und helfen. 

Es gibt bereits den „Queer Guide“, 
ein online Stadtplan von Chmielorz 
und Kollegen, der in Zusammenarbeit 
mit dem Katasteramt Münster erstellt 
wurde. Gelistet sind hier Vereine, Or-
ganisationen, Initiativen und Ange-
bote für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Trans*, Inter*- und queere Menschen 
in Münster.

Derzeit bereitet die Stadt Münster 
den Beitritt zum Internationalen 
„Rainbow Cities Network“ vor. Am 
29. august hat der ausschuss für 
Gleichstellung über die Vorschläge, 
die im Amt erarbeitet wurden, bera-
ten und zur absti mmung in den rat 
gegeben (ergebnis nach redakti ons-
schluss). 

Damit gibt die Stadt Münster ein 
permanentes LSBTIQ*-Bekenntnis 
zu einer „weltoffenen Stadt Mün-
ster“, ab. So erfüllt sich ein Wunsch 
der queeren Community. Aber es 
bleibt eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, sich gegen Diskriminierung, 
Ausgrenzung und Bedrohung von al-
len Frauen und Männern mit unter-
schiedlicher sexueller Orientierung 
einzusetzen.

„...jeder Mensch hat ein 
Recht auf ein gewalt und 

diskriminierungsfreies Leben“
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Dass Reiche immer reicher werden 
und viele Arme immer ärmer, ist ein 
alter Hut. Der Bundesfi nanzminister 
treibt diese Entwicklung mit seiner 

„Sparpoliti k“ jetzt noch einmal auf 
die Spitze. Im Bundeshaushalt klafft   
eine erhebliche Finanzierungslü-
cke, aber aus seiner Sicht haben wir 
nicht ein Einnahmeproblem, sondern 
ein Ausgabeproblem. Und so sollen 

in diesem Jahr schon einmal 850 
Millionen Euro bei den Jobcentern 
eingespart werden. Für Münster be-

deutet dies, dass die Förderung von 
Langzeitarbeitslosen auf nahezu Null 
reduziert wird. Keine 16i-Stellen und 
keine AGH-Stellen (Zwei-Euro-Jobs) 
mehr. Der Staat macht sich dünne. 

D
abei hat Deutschland in Wirk-
l ichkeit  ein gravierendes 
Einnahmeproblem mit ei-

ner deutlichen Schieflage. Das fin-
det jedenfalls der Ökonom Marcel 
Fratzscher, Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) Berlin. Seine Erkenntnis: Kaum 
ein Land besteuere Arbeit mehr und 
Vermögen weniger als Deutschland. 
Wenn der bundesfi nanzminister be-
haupte Deutschland sei ein Hoch-
steuerland, so gelte dies nur für die 
mitt leren und geringen einkommen. 
Sie zahlen im internationalen Ver-

Nicht die Armen sind das 
Problem, es sind die Reichen
Eine gerechtere Besteuerung kann die Finanzierung 
des bundeshaushalts dauerhaft  lösen
Von Norbert Att ermeyer

gleich tatsächlich die höchsten Steu-
ern. Und werden ausgepresst wie 
eine Zitrone. Für die Spitzenverdie-
ner gelte dies aber nicht. 

„Wenn Deutschland Vermögen 
genauso besteuern würde wie 
diese drei Länder (USA, Frank
reich, Großbritannien), dann 
hätt e der Staat jedes Jahr 100 
Milliarden an zusätzlichen 
Einnahmen.“ 

Betrachtet man die Besteuerung 
von Hochvermögenden – so Fratz-
scher – sei Deutschland geradezu 
ein Niedrigsteuerland. 

So nimmt etwa der deutsche Staat 
jährlich nur ein Prozent der Wirt-
schaft sleistung oder knapp 40 Milli-
arden Euro an vermögensbezogenen 
Steuern ein. Andere Länder wie die 
USA, Frankreich oder Großbritan-
nien haben drei- bis viermal so hohe 
Steuereinnahmen auf Vermögen. 
Das heißt: wenn Deutschland Ver-
mögen genauso besteuern würde 

„Arbeit macht das Leben süss – Dat makt de Rieken de Armen wies“ – Foto: Arnold Voskamp
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wie diese drei Länder, dann hätte 
der Staat jedes Jahr 100 Milliarden 
an zusätzlichen Einnahmen. 

Die aktuellen Finanzierungslücken 
wären also schnell geschlossen. 
Aber unser Finanzminister fährt wie 
ein finanzpolitischer Geisterfahrer 
in genau die andere Richtung: Ermä-
ßigungen bei den Spitzensteuersät-
zen und eine weitere Belastung der 
Sozialhaushalte. Im Moment wird 
sogar die abschaffung der Mütter-
rente diskutiert. 

Das Beispiel der oben erwähnten 
Länder – und vieler anderer Indus-
trieländer – räumt auch den Ein-
wand aus, „eine stärkere Besteue-
rung von Vermögen verursache ei-
nen wirtschaftlichen Schaden oder 
eine Kapitalflucht aus deutschland.“ 

Tatsache ist, dass Deutschland 
im internationalen Unter
bietungs wettbewerb für Super
reiche nicht Opfer ist,  
sondern Täter

Was unseren Bundesfinanzmi-
nister umtreibt, wissen wir nicht. 
Vielleicht Mobbing auf seinem Golf-
platz? Tatsache ist, dass deutsch-
land im internationalen Unterbie-
tungswettbewerb für Superreiche 
nicht Opfer ist, sondern Täter. Hier 
würde sich ein Umdenken wirklich 
lohnen. Die Ursachen für die gerin-
gen Steuereinnahmen bei Hochver-
mögenden in Deutschland liegt laut 
Marcel Fratzscher nicht daran, dass 

ungewöhnlich viele Milliardäre in 
deutschland, nämlich 109, im Ver-
gleich zu Frankreich mit seinen 34 
Milliardären. 

Den größten Zuwachs an  
Milliardären gab es nicht durch 
Unternehmertum, sondern 
durch Erbschaft

Die BMW-Erbin Susanne Klatten 
meldet übrigens Jahr für Jahr rund 
eine Milliarde Euro Einnahmen bei 
der Steuer an (nach Abzug der vie-
len Tricks zur Steuervermeidung). 
Dass sie wirklich 1000 Millionen Euro 
in einem Jahr erarbeitet hat, ist nur 
schwer vorstellbar. Ihr großer Vorteil: 
Sie hat eben gut geerbt. Dies geht 
auch aus dem Bericht der UBS hervor: 
Den größten Zuwachs an Milliardären 
gab es nicht durch Unternehmertum, 
sondern durch erbschaft. Kommen-
tar von Wirtschaftsexperte Fratz-
scher: „Glück und nicht Leistung sind 

es so wenige von ihnen gibt, son-
dern dass die Steuersätze auf Ver-
mögen schlicht zu gering sind und 
dass Steuervermeidung oft sehr 
einfach gemacht wird. 

Das Netzwerk Steuergerechtig-
keit hat berechnet, dass die durch-
schnittlichen Abgaben bei Millio-
nären bei 24 Prozent liegen – und 
damit deutlich unter denen von 
durchschnittsverdienern. Mit einer 
ungerechten Steuerpolitik gegen-
über kleinen und mittleren Ein-
kommen wird der Laden am Laufen 
gehalten. Diese über Jahre hinweg 
betriebene unsoziale Finanzpolitik 
hat natürlich Folgen, jedenfalls für 
die Reichen: Aus dem letzten Jah-
resbericht der Schweizer Großbank 
UBS geht hervor, dass Deutschland 
weltweit bei der Anzahl von sehr 
Wohlhabenden – hier definiert als 
Personen mit einem Vermögen 
von mehr als 50 Millionen US-Dol-
lar – hinter den USA und China an 
dritter Stelle liegt. Zudem gibt es 

Die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander – Foto: Agneta Becker
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die wichtigste Erklärung für großen 
Reichtum. Knapp 60 Prozent aller pri-
vaten Vermögen in Deutschland wur-
den nicht durch eigener Hände Arbeit 
erzielt, sondern durch erbschaft  und 
Schenkung.“ 

Jährlich werden 300 bis 400 Milli-
arden Euro vererbt oder verschenkt. 
die erbschaft  großer Firmen wird bei-
spielsweise gar nicht besteuert. Eine 
moderate Erhöhung der Erbschafts-
steuer würde einiges für den Staats-
haushalt bringen. 

Die offi  zielle Treibjagd auf 
arme Menschen scheint 
eröff net zu sein

Aber all dies scheint in unseren 
Medien kein Thema zu sein. Dort 
kann man eher den Eindruck gewin-
nen, dass die Zukunft  deutschlands 
untrennbar mit dem angeblichen 

Leistungsmissbrauch beim Bürger-
geld verbunden ist. Mit Billigjobs 
soll Deutschland zukunftsfähig ge-
macht werden. Mindestens aber 
mit einer Fahrtzeit von zweieinhalb 
Stunden für einen Billig-Job, wie es 
gerade von der Koaliti on beschlossen 
wurde. Hier nur zur Erinnerung: Die 
gesamten privaten Medien gehören 
fünf reichen Familien. Warum die 
wohl kein Interesse haben, Reichtum 
zu diskuti eren?

Sicher gibt es beim Bürgergeld ver-
einzelt Leistungsmissbrauch. Wobei 
aber immer wieder gesagt werden 
muss, dass die überwälti gende Mehr-
heit der Leistungsbezieher*innen 
ehrlich und verlässlich ist. Ganz an-
ders als es in der Blöd-Zeitung oder 
bei rTl II dargestellt wird. die offi  -
zielle Treibjagd auf arme Menschen 
scheint eröff net zu sein. arme Men-
schen haben keine nennenswerte 
Lobby und eignen sich deswegen gut 

als Sündenbock für die aktuelle Mise-
re. Und der Regelsatz wird im neuen 
Jahr schon mal nicht erhöht. Allen 
Ernstes wird auch das Aushungern, 
also die komplette Streichung des 
Regelsatzes, gefordert. Die Würde 
des Menschen scheint in diesem Fall 
gerade nicht mehr fassbar zu sein. 

Die Kosten für den viel beklagten 
Leistungsmissbrauch werden üb-
rigens auf grob 60 Millionen Euro 
geschätzt. Auf den ersten Blick eine 
relevante Summe, aber am Ende 
nur Peanuts. Verglichen damit, dass 
nach aktuellen Schätzungen dem 
deutschen Staat jährlich 100 Milli-
arden Euro vor allem von Hochver-
mögenden durch Steuervermeidung 
entgehen. 60 Millionen hier, überall 
zu lesen in den bekannten Medien 
rauf und runter – oder 100.000 Milli-
onen auf der anderen Seite. Das gibt 
es dann aber nur ganz selten zu le-
sen. Komisch.
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Sozialpolitik und Umverteilung 
müssen wieder auf die Tagesord-

nung, um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu sichern.  
Anfang des Jahres hatten meh-

rere Millionen Menschen gegen 

Rechts, gegen Rassismus und 
für Solidarität und Demokratie 
demonstriert. Ein Überblick.

D
er Mindestlohn muss zügig 
steigen, zunächst auf min-
destens 14,50 Euro, dann 
zügig weiter. Der Deut-

sche Gewerkschaftsbund (DGB) 
hält weiter fest am Ziel eines exis-
tenzsichernden Mindestlohns, der 
gemäß der europäischen Mindest-
lohn-Richtlinie bei 60 Prozent des 
mittleren einkommens von Vollzeit-
beschäftigten liegen muss. Neue 
Kriterien legt auch die bis Novem-
ber 2024 in nationales recht umzu-
setzende EU-Richtlinie fest. Auch 
diese muss die Mindestlohnkom-
mission berücksichtigen: Der ge-
setzliche Mindestlohn muss Armut 
trotz Erwerbstätigkeit bekämpfen, 
die Kaufkraft unter berücksichtigung 
der Inflation erhalten und allen be-
schäftigten gesellschaftliche Teilha-
be ermöglichen.

Wobei der Mindestlohn dabei 
immer nur die unterste Haltelinie 
sein kann, unter der kein Lohn in 
der Bundesrepublik gezahlt werden 

darf. Mit dem Mindestlohn steigen 
somit die weiteren Löhne und Ge-
hälter, das Ziel ist es, mehr Geld für 
die Beschäftigten in den unteren 
Lohngruppen zu erreichen. Gute Ar-
beit und gute Löhne gibt es nur mit 
Tarifverträgen. Deshalb sollte die 
Bundesregierung endlich die Tarif-
bindung stärken und unter anderem 
das lange angekündigte Bundesta-
riftreuegesetz auf den Weg bringen. 
Dieses Gesetz muss dafür sorgen, 
dass öffentliche aufträge ausschließ-
lich an Unternehmen vergeben wer-
den, die Tarifverträge anwenden.

Beim Mindestlohn gebe es immer 
noch millionenfach Betrügereien 
auf Arbeitgeberseite, so der DGB. 
das Potential an kriminellen arbeit-
gebern sei enorm. Deshalb müssten 

die Kontrollen – auch zum Schutz der 
ehrlichen Arbeitgeber –  verstärkt 
 wer den. Notwendig seien mehr ver-
dachtsunabhängige Stichproben 
durch die zuständige Behörde Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). 
Ebenso sollten die Beschäftigten 
ihre Arbeitszeiten dokumentieren 
und Verstöße gegen das Mindest-
lohngesetz bei der FKS melden. Da-
für braucht die beim Zoll angesiedel-
te Behörde aber deutlich mehr Per-
sonal. Der geplante Stellenaufwuchs 
muss schnell realisiert werden. 

Mindestlohnkommission 
empfiehlt – Bundestag 
entscheidet

Wie geht es weiter mit dem Min-
destlohn? die von der bundesre-

A R B E I T  &  S O Z I A L E S  _ 

 

Der Mindestlohn muss
zügig steigen
die Sozialpolitik und die Umverteilung gehören auf die Tagesordnung
Von Carsten Peters1

Der gesetzliche Mindestlohn stieg zum 
1. Januar 2024 um nur 41 Cent auf 12,41 
Euro, in einem zweiten Schritt wird er 
zum 1. Januar 2025 wieder um 41 Cent 
auf lediglich 12,82 Euro angehoben.

Illustration: Agneta Becker
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gierung eingesetzte Mindestlohn-
kommission besteht aus sieben 
stimmberechtigten Mitgliedern: 
der Vorsitzenden der Kommission 
und je drei Vertreter*innen der 
Gewerkschaft en und der arbeitge-
ber, sowie aus zwei nicht sti mmbe-
rechti gten wissenschaft lichen Mit-
gliedern. Laut Mindestlohngesetz 
wird der gesetzliche Mindestlohn 
alle zwei Jahre neu festgelegt. Im 
Juni 2023 hatt en die arbeitgeber in 
der Kommission zusammen mit der 
Vorsitzenden gegen die Stimmen 
der Arbeitnehmervertreter*innen 
durchgesetzt, den gesetzlichen 
Mindestlohn in zwei Schritten zu 
erhöhen. 

Demnach stieg der gesetzliche 
Mindestlohn zum 1. Januar 2024 
um nur 41 Cent auf 12,41 Euro, 
in einem zweiten Schritt wird er 
zum 1. Januar 2025 wieder um 41 
Cent auf lediglich 12,82 Euro ange-
hoben. Schon heute ist klar, dass 
diese beiden Erhöhungsschritte in 
keinem Fall zu einem existenzsi-
chernden Mindestlohn führen. Die 
Mindestlohnkommission wird Mit-
te 2025 eine Empfehlung für die 
weitere Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns ab 1. Januar 2026 
aussprechen.

 

Öff entliche Investi ti onen 
erforderlich – auch um der 
Demokrati e willen
Aktuell  läuf t bundesweit ein 

Überbietungswettbewerb in der 
Politik, wer den größten Druck auf 
Bürgergeldbeziehende und Ge-
flüchtete ausübt. Allen voran die 

CDU, die verfassungswidrige For-
derungen nach Bürgergeldstrei-
chung zur rechten Profilierung be-
treibt. 

nöti g sind Investi ti onen in arbeit 
und in Qualifikation. Die Regie-
rungskoalition hat hingegen ihre 
Planungen für den Bundeshaushalt 
vorgelegt, der unter anderem er-
hebliche Mittelkürzungen für die 
Arbeit in den Jobcentern vorsieht. 
Im Bund sollen die Mittel um 850 
Mio Euro gekürzt werden, für das 
Jobcenter Münster bedeutet das 
6,6 Mio Euro weniger im Gesamt-
budget, was eine Kürzung um 17,7 
Prozent bedeutet.

Dieses Bündel an Maßnahmen 
und Kürzungen wird als Anreiz zur 
aufnahme einer beschäft igung ver-
kauft . Unerwähnt bleibt, dass zum 
Beispiel in Münster den aktuell 
2699 offenen Stellen über 14.000 
Arbeitssuchende gegenüberstehen. 
demnach gibt es rein stati sti sch kei-
nen Grund, die Bezieher*innen von 
bürgergeld mit Sankti onen und we-
niger Förderung zu drangsalieren. 
Die Kürzungen im sozialen Bereich 
verschärfen die gesellschaftliche 
Spaltung, statt dieser entgegenzu-
wirken. Für ein zukunftsgerichte-
tes Land braucht es einen hand-
lungsfähigen Staat. Mehr statt we-
niger Investitionen in Bildung, in 
die Transformation der Wirtschaft, 

in Klimaschutz, in den Ausbau des 
ÖPNV, sowie in den Ausbau der so-
zialen Sicherheit und die soziale In-
frastruktur – das ist das Gebot der 
Stunde!

Diese Kürzung bedeutet in jedem 
Fall weniger Spielräume für die lo-
kale aktive Arbeitsmarktpolitik. 
Das bedeutet voraussichtlich unter 
anderem das langfristi ge ende der 
öffentlich geförderten Beschäfti-
gung sowie Einschränkungen bei 
der überall geforderten Weiterbil-
dung. Der zumutbare Weg zur Ar-
beit soll auf drei Stunden täglich 
erhöht werden. Überstunden sollen 
steuerfrei ausgezahlt werden, was 
einerseits die Steuereinnahmen 
mindert und andererseits das Pro-
blem verwischt, dass die Mehrzahl 
der Überstunden (in 2023 laut sta-
tista.com 702 Millionen Stunden) 
gar nicht bezahlt werden. Über die 
minimale Kindergelderhöhung bei 
gleichzeiti ger erhöhung des Kinder-
freibetrages werden sich in diesem 
Kontext wohl nur Besserverdienen-
de freuen.

Statt  die (extreme) Rechte 
zu stärken in die Demokra-
ti e investi eren
Wer einerseits Ängste um die sozi-

ale Sicherheit schürt, nimmt in Kauf, 
dass der rechte Rand in unserer Ge-
sellschaft  immer größer wird, auch 

Die Fördermaßnahmen der
Jobcenter sollen um 850 Mio 
zusammengestrichen werden

Illustrati on: Agneta Becker 

Die Kürzungen im sozialen 
Bereich verschärfen die gesell

schaftliche Spaltung, statt dieser 
entgegenzuwirken.
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wenn dort keine Lösungen für die 
Probleme der Arbeitsuchenden und 
armen Menschen zu finden sind. 
Wer andererseits über leere Kassen 
klagt, sollte bei unseren Millionä-
ren und Milliardären um finanziel-
le Unterstützung anfragen, deren 
Vermögen sich allein bei den zehn 
reichsten auf 238,5 Milliarden Euro 
beläuft. 

Die Schuldenbremse nicht auszu-
setzen und gleichzeitig eine Vermö-
gens- und Finanztransaktionssteuer 
nicht in Betracht zu ziehen, so wie 
es die Ampel-Regierung tut, macht 
ein weiteres Mal deutlich, dass es 
nicht um soziale Gerechtigkeit und 
eine gerechte Lastenverteilung 
geht. der demokratische Staat muss 
handlungsfähig bleiben und an den 
richtigen Stellen investieren – alles 
andere ist letztlich ein politisches 
Konjunkturprogramm für die extre-
me Rechte. 

 
Was bewirkten die  
Massendemos gegen 
Rechts?
Anfang des Jahres demonstrierten 

Millionen Menschen gegen bekannt 
gewordene rassistische Deportati-
onspläne, gegen Rassismus und eine 
Rechtsentwicklung, die immer mehr 
zugenommen hatte.

Zugleich ging es bei den Demos um 
sozialpolitische Forderungen, um 
mehr Solidarität mit Geflüchteten, 
um eine bunte und vielfältige Ge-
sellschaft und um den erhalt der de-
mokratie. auch anhänger von CdU 
und FDP beteiligten sich daran. 

auf die konkrete Tagespolitik hat-
ten diese Demos jedoch kaum Ein-
fluss: Heute steht die Forderung 
nach mehr Abschiebungen oben auf 
der politischen Tagesordnung, in 
den Talkshows und den Titelblättern 
(konservativer) Presseorgane. Das 

Bürgergeld steht unter Beschuss 
und die Empfänger*innen am Pran-
ger, eine Kindergrundsicherung, die 
die Kleinsten aus der Armut holt, 
wird es auf unabsehbare Zeit nicht 
geben. Der Rechtsruck geht unter-
dessen weiter. Bei den Landtags-
wahlen im Osten hat sich gezeigt, 
dass die AfD (fast) überall stärkste 
Partei geworden ist.

Dabei ist jetzt ein Politikwechsel 
nötig für mehr Geld für bildung, von 
der Kita bis zur Erwachsenenbildung, 
für mehr preiswerten Wohnraum, 
für mehr Tarifbindung, für höhere 
Löhne und Gehälter, für bessere 
Arbeitsbedingungen. Für eine soli-
darische Gesellschaft. Und für mehr 
historisch-politische bildung.

1 Gastautor Carsten Peters ist  
stellvertretender DGB-Stadtverbands-
vorsitzender.
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Wenn Arbeitgeber den Lohn 
nicht (korrekt) zahlen… 

Missstände und ihre Bekämpfung in der Reinigungsbranche

Von Regina Ioff e

  _ A R B E I T  &  S O Z I A L E S 

 

In 
der zweiten Hälfte 2022 er-
folgten in Österreich durch 
die dorti ge Finanzpolizei und 

Steuerfahndung massive Durchsu-
chungen bei 30 Firmen der öster-
reichischen Reinigungsbranche. Der 
Verdacht lautete: schwerer gewerbs-
mäßiger Betrug, Abgabenhinterzie-
hung, betrügerisches Anmelden bei 
der Sozialversicherung und organi-
sierte Schwarzarbeit. 

Großrazzien gegen 
Unter nehmen in der 
Reinigungsbranche 
Unter anderem die österreichische 

Tageszeitung Kurier berichtete über 
dubiose Zahlungen durch die Firmen 
der Subunternehmer. Sogar bei öf-
fentlichen auft rägen (Fensterputzen 
in einem Finanzamt in Niederöster-
reich) wurden bei einer zufälligen 
Kontrolle illegale Beschäftigte vor-
gefunden, „die weder über eine ar-
beitsmarktbehördliche Bewilligung 
noch über eine Anmeldung bei der 
Sozialversicherung verfügten“. Nur 
der Vorarbeiter war ordnungsgemäß 

beschäft igt gewesen (Kleine Zeitung, 
Österreich 12. Juli 2023).

Auch in Deutschland ist die Reini-
gungsbranche für Verstöße seitens 
Arbeitgeber bekannt. Deswegen 
über prüfen die Mitarbeiter*innen 
der Abteilungen Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS), die in Deutsch-
land bei den Hauptzollämtern ange-
siedelt sind, regelmäßig Firmen der 
Reinigungsbranche. Zwischen 2020 
und 2022 wurden drei Großrazzien 
gegen verschiedene Reinigungsunter-
nehmen in Hessen durchgeführt. Die 
Schadenssumme betrug in einem Fall 
circa zwei Millionen Euro, in einem 
anderen Fall mehr als fünf Millionen 
Euro. Die beschuldigten Arbeitgeber 
sollen Arbeitnehmer*innen nicht oder 
mit einem zu geringen brutt olohn den 
Sozialversicherungen gemeldet ha-

ben. Dadurch wurden keine oder nur 
niedrige Lohnsteuern gezahlt. So wur-
den die Arbeiter*innen größtenteils 
schwarz bezahlt.

Tarifverträge in der 
Reinigungsbranche

In der Reinigungsbranche arbeiten 
häufi g Menschen mit Migrati onsvor-
geschichte, die die deutsche Sprache 
nicht gut genug beherrschen. Man-
che Arbeitgeber nutzen das aus und 
versuchen weniger Lohn zu zahlen, 
als es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Damit man sich vor einer unfairen 
beschäft igung schützen kann, muss 
man gut informiert sein. Deshalb an 
dieser Stelle einige wichtige Infor-
mati onen über regeln in der reini-
gungsbranche in Deutschland:

Damit eine faire Beschäft igung 
garanti ert ist, müssen Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen gut aufge-

klärt sein und die eigenen Rechte 
und Pfl ichten kennen. Im Folgenden 
einige Informati onen über den 
Rahmentarifvertrag in der Gebäude-
reinigung und über Hilfsangebote, 
um eine eventuelle ausbeuterische 

Beschäft igung zu verhindern.   
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Für alle beschäft igten in der reini-
gungsbranche gibt es laut dem allge-
meinverbindlichen Rahmentarifver-
trag seit dem 1. Januar 2021 30 Tage 
Urlaub, 30 Prozent Zuschlag für die 
Nachtarbeit, 80 Prozent Zuschlag für 
die Arbeit an Sonn- oder Feiertagen 
sowie 200 Prozent Zuschlag für die 
Arbeit an besonderen Tagen wie dem 
1. und 2. Weihnachtstag, dem Neu-
jahrstag und auch am 1. Mai. 

der arbeitgeber ist auch verpfl ich-
tet, für die Verhütung von Unfällen 
und Gesundheitsgefahren zu sorgen. 
alle beschäft igte sollen regelmäßig 
über die Sicherheitsvorschrift en im 
Unternehmen unterrichtet werden. 
Die Belehrungen finden üblicher-
weise in Form einer schriftlichen 
ergänzung zum arbeitsvertrag statt  
und werden separat unterschrieben. 
Arbeitnehmer*innen mit geringen 
Kenntnissen der deutschen Sprache 
unterschreiben sehr häufi g rein pro 
forma, ohne den unterschriebenen 
Text zu verstehen. Dann sollte man 

lieber eine Person seines Vertrau-
ens zur Unterzeichnung mitbringen, 
welche dolmetschen kann, damit 
über eventuelle Gefahren tatsäch-
lich und ordnungsgemäß aufgeklärt 
werden kann. alternati v wird emp-
fohlen, alle Unterlagen mitzuneh-
men, um sich fachkundig, zum Bei-
spiel in der „Beratungsstelle Arbeit“ 

• Zur Lohngruppe 1 gehören die Innen- und 

die sogenannte Unterhaltsreinigung. Diese 

Lohngruppe bildet zugleich den Mindest-

lohn in der Reinigungsbranche nach dem 

Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöh-

ne für gewerbliche Arbeit nehmer*innen in 

der Gebäudereinigung im Gebiet der Bun-

desrepublik Deutschland ab. Seit dem 

01.01.2024 und bis zum 31. Dezember 2024 

gilt der Mindestlohn von 13,50 Euro pro 

Stunde für die Lohngruppe.

• Zur Lohngruppe 2 gehören Innen- und Un-

terhaltsreinigungsarbeiten in Operati ons-
räumen, in Intensiv- und Isolierräumen 

(13,96 euro). 

des cuba in Münster beraten zu las-
sen. Für seriöse Arbeitgeber ist das 
kein Problem. Wenn man gedrängt 
wird, sofort zu unterschreiben, soll-
te man hellhörig werden, denn dann 
drängt mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein unseriöser Arbeitgeber zur 
Unterschrift eines unseriösen Ver-
trages.

• Zur Lohngruppe 3 gehören Reinigungsar-

beiten, die eine zusätzliche anerkannte 

Qualifizierung erfordern: Desinfektoren, 

Strahlenschutz-, Umweltschutzbeauft ragte 
(14,45 Euro).

• Nach der Lohngruppe 4 werden Bau-

schlussreinigungsarbeiten und die Vorar-

beitenden entlohnt (15,16 Euro).

• Lohngruppe 5 (seit 2011 entf allen). 

• Zur Lohngruppe 6 gehören Glas- und Fassa-

denreinigungsarbeiten (16,70 Euro)

• Lohngruppe 7-9 für Mitarbeitende mit ent-

sprechender berufsausbildung (17,69 – 
20,14 Euro)

Lohngruppen
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beitsvertrag den Arbeitgeber zur 
Zahlung des Arbeitslohns. Spätestens 
einen Monat nach Beginn der Arbeits-
täti gkeit ist der arbeitgeber verpfl ich-
tet, den Arbeitsvertrag in Papierform 
in zwei Exemplaren mit den Unter-
schriften von Arbeitgeber dem*r 
Arbeitnehmer*in auszuhändigen.  

Der Arbeitgeber muss den Mindest-
lohn in jedem Fall zahlen, auch wenn 
er mit der Leistung des Arbeitneh-
mers nicht zufrieden ist. Wenn eine 
reinigungskraft  zum beispiel weniger 
Zimmer pro Arbeitstag reinigt, hat sie 
trotzdem Anspruch auf den Mindest-
lohn, und zwar auf den gesetzlichen, 
wenn sie in einem Privathaushalt täti g 
ist, oder auf den tarifl ichen, wenn sie 
in einem Reinigungsbetrieb beschäf-
ti gt ist. 

Zur Sicherheit sollte ein*e Arbeit-
nehmer*in einen Arbeitszeitkalender 
führen, also zum Beispiel Zettel mit 
dem Datum und den geleisteten Ar-
beitsstunden. Man kann auch Fotos 
von den gereinigten Objekten mit ei-
genem Handy als Nachweis machen. 
Der Arbeitszeitkalender sollte vom 
Chef oder Vorarbeiter unterschrie-
ben werden. Wenn das nicht möglich 
ist, reicht auch die Unterschrift  von 
einem Arbeitskollegen. Je mehr Be-
weise man hat, umso größer sind die 
Chancen, später den Lohn ausgezahlt 
zu bekommen.

  _ A R B E I T  &  S O Z I A L E S 

Falls die tägliche Arbeitszeit mehr 
als 8 Stunden beträgt, wird ein Belas-
tungszuschlag in Höhe von 25 Prozent 
für die Arbeitszeit gezahlt, die über 
die tägliche Arbeitszeit von 8 Stun-
den hinausgeht (§ 10 Punkt 3 Rah-
mentarifvertrag, Gebäudereinigung 
vom 31.10.2019). Für reinigungsar-
beiten mit einem Atemschutzgerät 
oder in besonderen Räumen (außer-
gewöhnliche Verschmutzung wie in 
der Schwerindustrie, Kühlräumen 
usw.) muss ein Erschwerniszuschlag 
gezahlt werden (§ 10 Punkt 1 und 2 
Rahmentarifvertrag, Gebäudereini-
gung vom 31.10.2019).

Vertragsanbahnung und 
erster Lohn

In der Reinigungsbranche wird häu-
fig vor dem Vertragsabschluss eine 
Probearbeit erbeten. Diese wird 
rechtlich nicht entlohnt und dauert 
meistens einen Tag, kann aber bis zu 5 
Tagen dauern. Ein*e Arbeitnehmer*in 
sollte sich dabei auch nicht ausbeuten 
lassen und selbst prüfen, ob das Ar-
beitsangebot seriös ist.

Probearbeit

• Wenn der oder die Bewerber*in beim Job-

center oder der Agentur für Arbeit als ar-

beitslos gemeldet ist, sollte er oder sie zu-

vor verbindlich eine Genehmigung für die 

Probearbeit bei seinem Sachbearbeiter 

einholen. 

• Wenn Probearbeiten verschwiegen wer-

den und der oder  die Bewerber*in als ar-

beitslos gemeldet ist, drohen ihm Rückfor-

derungen von Alg-I-Geldern und Kranken-

versicherungsbeiträge, die zum Beispiel 

von der Agentur für Arbeit gezahlt wurden.

• Hat der oder die Bewerber*in bei Probear-

beiten einen Unfall, greift  der Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung in der Re-

gel nicht. Wenn er oder sie aber beim Job-

center oder der Arbeitsagentur als Arbeits-

lose*r angemeldet war und eine Genehmi-

gung zur Probearbeit bekommen hat, be-

sitzt er oder sie den Unfallversicherungs-

schutz. 

Ein Arbeitsvertrag kann zunächst 
auch mündlich abgeschlossen wer-
den. auch dann verpfl ichtet der ar-

Unterstützung und 
Rechtshilfen
Wenn der Arbeitgeber den verein-

barten Lohn nicht zahlt, sollte ein*e 
arbeitnehmer*in ihn sofort schrift lich 
zur Zahlung des nicht gezahlten Loh-
nes auffordern. Es wird empfohlen, 
für die Zahlung eine Frist von zwei 
Wochen zu setzen. Im Begleitschrei-
ben sollte der*die Arbeitnehmer*in 
die geleistete Arbeitszeit, die geschul-
dete Lohnsumme und die eigene Kon-
toverbindung angeben. 

Aus §23 des Rahmentarifvertrags in 
der gewerblichen Gebäudereinigung 
ist zu entnehmen: „alle beiderseiti -
gen Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis… verfallen, wenn sie nicht in-
nerhalb von zwei Monaten nach ihrer 
Fälligkeit schrift lich geltend gemacht 
werden. Lehnt die Gegenpartei den 
Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach der 
Geltendmachung des Anspruches, so 
verfällt dieser, wenn er nicht inner-
halb von zwei Monaten nach der Ab-
lehnung oder dem Fristablauf gericht-
lich geltend gemacht wird“.

Wenn der Arbeitgeber trotz Zah-
lungsaufforderung innerhalb von 
zwei Wochen nicht reagiert und den 
geschuldeten Lohn weiterhin nicht 
zahlt, sollten Arbeitnehmer*innen 
eine formale Klage beim Arbeitsge-
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Eine Hotline für Mindestlohn

Wenn Arbeitnehmer*innen keinen Mindestlohn erhalten, 

können sie die bundesweite Mindestlohn-Hotline unter der 

Rufnummer 030 60 28 00 28 anrufen. Dort werden Beschwer-

den und Meldungen von Verstößen gegen das Mindestlohn-

gesetz angenommen.

Münster, Cuba, Beratungsstelle Arbeit 
                   Die „Beratungsstelle Arbeit“ des cuba in Münster bietet 

kostenlose Beratung und Hilfe bei ausbeuterischer Beschäf-

tigung wie zum Beispiel der Nichteinhaltung des gesetz-

lichen Mindestlohns, fehlender Lohnfortzahlung im Krank-

heitsfall, unrechtmäßiger Kündigung, Vorenthalten von Ur-

laubsgeld usw. Beratungen werden in mehreren Sprachen 

angeboten. die beratungsstelle hilft  auch bei der Suche nach 
Dolmetscher*innen und Rechtsanwält*innen, um zu seinem 

recht zu kommen oder um bei Konfl iktsituati onen zwischen 
arbeitgebern und arbeitnehmer*innen zu vermitt eln.

Die Beratungsstelle Arbeit hat dienstags eine offene 

Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. 

Darüber hinaus können Beratungstermine vereinbart 

werden unter:

 Telefon: 0251-511929 oder 
E-mail: info@cuba-arbeitslosenberatung.de

richt anstrengen – einen Anwalt oder eine Anwäl-
tin benötigt man nicht. Übrigens, in der Rechtsan-
tragsstelle gibt es keine eigenen Dolmetscher. Falls 
Arbeitnehmer*innen keine ausreichenden Deutsch-
kenntnisse haben, können sie entweder eine/n 
Bekannte/n oder einen professionellen Dolmetscher 
mitbringen, der für sie übersetzt. Falls die Klage an-
genommen wird und ein Gerichtsprozess stattf  indet, 
kann auf Antrag von dem*der Arbeitnehmer*in ein 
beeidigter Dolmetscher hinzugezogen werden, um so 
dem Gerichtsprozess folgen zu können.

Tipp: Alternativ besteht die Möglichkeit, sich vor 
einer arbeitsvertrags-Unterschrift , einer schrift lichen 
Lohnmahnung oder dem Gang zum Arbeitsgericht 
Unterstützung zu holen, zum Beispiel in der Beratungs-
stelle Arbeit im cuba in Münsters Achtermannstraße. 
Die Mitarbeiter*innen sprechen Deutsch und Eng-
lisch und im Bedarfsfall können sie auch einen kos-
tenlosen Dolmetscher für die Beratung besorgen.

Gewerkschaften klären ihre Mitglieder über ihre 
Rechte auf und helfen juristisch bei Problemen am 
Arbeitsplatz. Für Arbeiter*innen in der Gebäuderei-
nigung sind diese beiden Gewerkschaft en zuständig: 
Ver.di oder IG baU. die Gewerkschaft shilfe wird durch 
Mitgliedsbeiträge fi nanziert. die Mitgliedschaft  in der 
IG baU kostet 1,15 Prozent vom brutt o-Monatsein-
kommen, die in Verdi 1,0 Prozent. Beim Bezug von 
Rente, Elterngeld, Krankengeld sowie bei Erwerbslo-
sigkeit verringert sich der ver.di-Beitrag auf nur noch 
0,5 Prozent der aufgezählten Monatseinkünft e.  

A R B E I T  &  S O Z I A L E S  _ 
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SPERRE: Herr Bierstedt, wie fühlt 
es sich an, nach fast 14 Jahren die 
Leitung des Jobcenters Münster 
zu verlassen, und wie war Ihre 
Erfahrungen, mit den zahlreichen 
Reformen des SGB-II?

Ralf Bierstedt: Ich würde vielleicht 
20 Jahre zurückgehen in die Zeit, als 
ich in verschiedenen Kreisbehörden, 
etwa in Minden-lübbecke, täti g war. 
Damals wurde die Sozialhilfe für Ar-
beitslose und andere Leistungen in 
zwei separaten Behörden verwaltet, 
die jedoch fast identi sch waren. die 
Haupti dee war, zu einer Fusion bei-
zutragen. Rückblickend betrachtet, 
habe ich an mehreren Veränderungs-
prozessen teilgenommen. Natürlich 
ist es nicht dasselbe, in einer städ-
ti schen Insti tuti on zu arbeiten oder 
für ein Kreisgebiet zuständig zu sein. 
Für mich war der Wechsel nach Mün-
ster eine positive Erfahrung. Von 
anfang an war mir klar, wie wichti g 

es ist, unsere gesellschaftlich rele-
vanten Aufgaben ernst zu nehmen. 
Wir haben viele Krisen überstanden 
und trotzdem in diesen 14 Jahren 
vielen Menschen geholfen. Wir hat-
ten das Hochwasser im Jahr 2014, die 
Flüchtlingskrise, die Corona-Krise. 
Wir haben Hunderten von Menschen 
geholfen, die zum Beispiel damals vor 
dem Gebäude Schlange standen, um 
Hilfe zu beantragen. Wir haben eine 
Vielzahl von Plänen und Maßnahmen 
ergriff en, damit die Menschen nicht 
in noch schlimmere Situati onen ge-
raten.

Warum gibt es dann jetzt den 
Druck aus der Bundesregierung, 
beispielsweise die Hilfe für Jugend-
liche nach der Bürgergeldreform 
wieder vom Jobcenter abzutrennen?

Bierstedt: Ich nehme an, Sie bezie-
hen sich auf die aktuelle Diskussion 
um die Kindergrundsicherung. Ich 

verstehe es als eine große politi sche 
Leistung. Es handelt sich um die Vi-
sion einer Partei, die dafür plädiert, 
dass Kinder und Jugendliche aus dem 
System der Grundsicherung rausge-
nommen werden. Im Jobcenter ha-
ben wir aber geholfen, ein starkes 
und funkti onierendes netzwerk für 
die berufliche Ausbildung von Ju-
gendlichen aufzubauen. In den gu-
ten Jahren haben wir die Quote von 
400 Plätzen und Positi onen für aus-
zubildende erreicht, die erfolgreich 
ins System integriert wurden. Die Ju-
gendlichen sollten und müssen bei 
uns im Jobcenter bleiben.

Wann hat sich eigentlich der 
Begriff  „Kunde“ für die Empfänger 
von Leistungen durchgesetzt?

Bierstedt: landläufi ger Standard. 
Das hat genau mit der Reform von 
2005 zu tun. Seitdem hat sich der 
begriff  etabliert. es ist kein begriff , 

„Ich sehe mit einiger 
Besorgnis der fi nanziellen 
Zukunft  des Bundesbudgets 
entgegen“

Interview von Hans Römer Santaella

Fachkräft emangel, Sankti onen, Bürgergeld, Integrati on oder Mindestlohn. 

Die Liste mit Themen für das Gespräch mit Ralf Bierstedt, dem 

scheidenden Chef des Jobcenters Münster, war lang. 
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der im SGB-II-Gesetz vorgesehen 
ist, aber er hat sich im Volksmund 
durchgesetzt. Deshalb spricht man 
intern immer noch von Kundin und 
Kunde.

Apropos Semantik. Wie neu sind 
die Begriffe „Digitalisierung“, 
„Qualifizierungschancengesetz“ 
oder sogar „Qualifizierung“ für  
das Jobcenter?

Bierstedt: Natürlich sind das keine 
neuen begriffe. das Qualifizierungs-
chancengesetz gilt seit 2019, wenn 
ich mich nicht irre. Es handelt sich 
nicht um einen neuen Trend, wir wol-
len, dass die Menschen die Möglich-
keit haben, sich weiterzubilden und 
zu qualifizieren, damit sie nachhal-
tig in ihren arbeitsplätzen integriert 
bleiben können, was beim Thema 
Fachkräftemangel und Qualifikation 
von Bedeutung ist. Die Digitalisie-
rung ist zwar ein neues Thema, wur-
de aber durch Corona turbulenter, 
insbesondere für unsere Arbeit im 
Jobcenter. Im Jahr 2020 haben wir 
mit digitalen Akten begonnen, um, 
soweit möglich, Papier zu vermeiden 
und digitale Formulare einzuführen. 
Heute können Sie von Ihrem Sofa aus 
einen elektronischen Antrag ausfül-
len und einreichen.

Qualifizierung bedeutet  
aber mehr…

Bierstedt: Wir stellen heute ein-
deutig fest, dass der Arbeitsmarkt 
weniger aufnahmefähig ist und wei-
terhin eine hohe Nachfrage nach 
qualifizierten arbeitskräften besteht. 
Die Personen, die im Jobcenter Sozi-
alleistungen erhalten, sind nicht alle 
qualifizierte Arbeitskräfte, sondern 
benötigen oft zusätzliche Unter-
stützung. Viele haben psychosoziale 
Schwierigkeiten, chronische Krank-
heiten, Probleme mit der Wohnung 
oder der Familie oder eine andere 
Situation, die gelöst werden muss, 
und für sie sind wir eine Hilfe. Die-
se Probleme müssen zuerst gelöst 
werden, bevor wir gemeinsam das 
Thema Arbeitsintegration angehen 
können.

Welche Rolle spielen soziale 
Medien für das Jobcenter oder 
interessierte Arbeitgeber, ist  
es interessant für Sie, dort  
präsent zu sein?

Bierstedt: Wir organisieren Messen 
in verschiedenen Formaten, bei de-
nen wir allen jungen Menschen Mög-
lichkeiten anbieten. Im Januar haben 
wir die große Messe „Future at Work“ 
veranstaltet. Sie können es auf Insta-
gram sehen. Mit diesem Format sind 
wir auch auf Facebook und anderen 
Netzwerken präsent. Aufgrund des 
genannten Erfolgs werden wir die 
Messe im nächsten Jahr wiederholen. 
Wir haben auch kleinere Formate, lo-
kale aktionen, die sich direkt auf Fach-
kräfte in einem bestimmten bereich 
konzentrieren, wie zum Beispiel die 
Kampagne zur Suche nach Busfahrern 
hier in den Gemeinden von Münster. 

Anderes Thema: Ist Deutschland 
auf die Einwanderung der benöti-
gten Fachkräfte vorbereitet?

Bierstedt: das ist ein vielschichtiges 
Thema. Ich würde sagen, wir sind zu-

mindest technisch darauf vorberei-

tet.  Darüber hinaus gibt es natürlich 

noch viele Baustellen. Angefangen 

bei der Anerkennung von Schul- und 

Berufsabschlüssen über den Abbau 

von bürokratie in den behörden und 
ausreichend bezahlbarem Wohn-

raum bis hin einer Willkommenskul-

tur, damit zugewanderte Menschen 

sich in deutschland zurechtfinden 
und zuhause fühlen können.

Und was sagen Sie zu den sprach-
lichen und integrativen Schwierig-
keiten, mit denen wir, die hierher-
kommen, konfrontiert sind?

Bierstedt: Das Thema Sprache ist 
und wird immer ein Thema sein. Je 
besser die Sprache beherrscht wird, 
desto größer sind die Chancen.

Chancen für wen? Für die auslän-
dische Arbeitskraft, oder eine 
Chance, damit zum Beispiel mehr 
Pflegebedürftige schnell versorgt 
und betreut werden?

Bierstedt: Eine Chance für die aus-
ländischen Personen, die hierher-
kommen, natürlich. Es ist eine Chan-
ce, die Sprache zu lernen. Letztlich ist 

 „... wir wollen, dass die Menschen die 
Möglichkeit haben, sich weiterzubil
den und zu qualifizieren, damit sie 
nachhaltig in ihren Arbeitsplätzen 
integriert bleiben können“
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Bargeld kann mit der Bezahlkarte 
nur in begrenzter Höhe 

abgehoben werden (in Hamburg 
und Bayern sind es 50 EUR 

monatlich für Erwachsene)
Foto: Agneta Beckeres in dem von Ihnen erwähnten Fall 

verständlich, denn wenn jemand äl-
tere Menschen in einem Pfl egeheim 
betreut und mit ihnen kommunizie-
ren muss, die vielleicht krank sind. 
Dann wäre es gut, wenn sie sich ge-
genseiti g verstehen oder das Perso-
nal die gleiche Sprache spricht.

Viele sprechen über Sankti onen 
für Arbeitslose, über die Schwächen 
des Bürgergeldes, es wird ihnen 
gesagt, Arbeitslose würden zu viel 
Geld erhalten. Was ist dann mit dem 
Lohn für diejenigen, die arbeiten 
und trotzdem auf ergänzendes 
Bürgergeld angewiesen sind? Sind 
die aktuellen Löhne att rakti v?

Bierstedt: Ich denke ja. Zurzeit gibt 
es mehr Lohnerhöhungen. Diese wer-
den nach den Tarifverhandlungen 
bekanntgegeben. So wird natürlich 
auch der Mindestlohn angepasst. 
Ob das die notwendigen Ausgaben 
deckt, kann ich nicht beurteilen. Na-
türlich befi nden wir uns auch mitt en 
in einer Krise. Denken Sie an die En-
ergiekrise, bei der die Stromkosten 
exorbitant gesti egen sind. auch hier 
in der Stadt haben wir sofort eine 
spezielle Hilfe für diejenigen bereit-
gestellt, die diese Rechnungen nicht 
bezahlen konnten, und zwar nicht 
nur für diejenigen, die SGB-II-Leis-
tungen beziehen, sondern auch für 
diejenigen, die arbeiten und nicht ge-
nug Geld haben.

Dann lassen Sie mich die Frage 
stellen, die in den Medien oft  
gestellt wird: Lohnt es sich 
noch zu arbeiten?

Bierstedt: Natürlich, es lohnt sich 
immer zu arbeiten. Das Wichtigste 
ist, unabhängig von diesen Leistun-
gen zu werden, und außerdem, wenn 
man arbeitet, schafft   man ein gesun-
des soziales Umfeld. Man lernt neue 
Menschen kennen, nett e arbeitskol-
legen, mit denen man andere Inte-
ressen teilen kann. Es geht auch um 
soziale Integrati on. arbeit bedeutet 

auch soziale Integrati on. es gibt na-
türlich andere Menschen, die das 
nicht so sehen, und um die kümmern 
sich die Politiker, aber es ist nicht 
die Mehrheit, ich sehe das nicht so 
schlimm, als dass man sagen könnte, 
es sei besorgniserregend.

Ihrer Meinung nach scheint es nur 
wenige Leute zu geben, die 
denken, es sei besser Bürgergeld 
zu bekommen, als zu arbeiten. 
Aber was ist mit der öff entlichen 
Sti gmati sierung der Empfänger 
von Leistungen des Jobcenters? 

Bierstedt: Ich arbeite dafür, dass 
es keine Sti gmati sierung von bedürf-
ti gen mehr gibt. das ist meine arbeit.

Inwiefern?

Bierstedt: Unser Credo, unser Mott o 
hier ist: soziale Teilhabe durch Arbeit. 
Wenn ich sozial integriert bin, wer-
de ich nicht zum Ziel eines Sti gmas. 
Meine Mitarbeiter arbeiten jeden Tag 
unter diesem Mott o. Wir versuchen, 
diese Menschen in eine würdige Ar-
beit zu bringen. Wir versuchen, diese 
Menschen zu qualifi zieren. Wir ver-
suchen, ihnen in ihren eigenen Mi-
seren zu helfen, zum Beispiel bei der 

Wohnung, bei familiären Problemen 
oder bei Schwierigkeiten mit den Ar-
beitgebern, falls es welche gibt. Wir 
sind diesen Menschen sehr nahe. So 
versuchen wir, dieses Sti gma zu besei-
ti gen. der rest der Gesellschaft  sollte 
Menschen nicht sti gmati sieren, weil 
sie Sozialleistungen beziehen.

Gibt es auch Sti gmati sierungen 
gegenüber den Mitarbeitern 
des Jobcenters?

Bierstedt: Früher war es schlimmer. 
Heute ist es viel weniger geworden, 
weil das Jobcenter sein Image deut-
lich verbessert hat. Wir waren in Not-
situationen da, wenn wir gebraucht 
wurden. Wir waren immer da, um zu 
helfen. Wir haben immer die Türen für 
diejenigen geöff net, die es gebraucht 
haben, technische Mittel bereitge-
stellt, und die Menschen erhalten die 
Leistungen, die ihnen zustehen.

Wie kommt es dann dazu, dass 
viele Bürger die Empfänger von 
Sozial- oder anderen -Leistungen 
mit Neid oder Groll betrachten?

Bierstedt: Ich kann Ihnen nicht sa-
gen warum. Das wird es immer ge-
ben, egal, worüber man diskutiert. 

Ralf Bierstedt, der im Oktober 

in den Ruhestand wechselt, 

übergibt die Leitung des 

Jobcenters Münster an die 

Diplom-Verwaltungswirti n 
Astrid Korschewski
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Es gibt viele reiche Menschen, ich 
glaube, 237 Millionäre in Deutsch-
land. Deshalb gibt es auch Neid auf 
sie. das Sti gma gegenüber jemandem, 
der SGB-II-Leistungen bezieht, ohne 
diese Person oder ihre Situation zu 
kennen, ist auch ein Problem. Wahr-
scheinlich glauben einige Menschen, 
Bürgergeldempfänger ruhen sich auf 
den staatlichen Leistungen und damit 
auf der Arbeitsleistung anderer aus. 
Das mag es geben. Für den überwie-
genden Teil der leistungsberechti gten 
trifft   das meines erachtens nicht zu. 

Zum Schluss: Mit welchen persön-
lichen Gefühlen verlassen Sie Ihr 
Amt Ende des Monats und in 
welchem Zustand übernimmt Ihre 
Nachfolgerin, Astrid Korschewski, 
das Jobcenter?

Bierstedt: Nun, ich gehe mit der 
Gewissheit, dass ich das Beste getan 
habe, um das Jobcenter und die Be-
dürftigen so gut wie möglich zu un-

terstützen. Das habe ich mein gan-
zes Leben lang getan. Es war meine 
Pflicht, diesen Menschen zu helfen. 
Ich glaube, dass ich ein gut struk-
turiertes Arbeitszentrum hinterlas-
se, was mir sehr wichtig war. Wir 
haben motivierte Kollegen und wir 
waren erfolgreich, mit anerkannt 
guten Ergebnissen sowohl auf lo-
kaler als auch auf Landesebene und 
sind beispielgebend auf nationaler 
Ebene. 

Dennoch werden die Kollegen oder 
die Person, die diese Rolle über-
nimmt, sicherlich Schwierigkeiten 
haben, da sie in Zukunft mit einer 
viel komplizierteren fi nanziellen Si-
tuati on konfronti ert sein werden. es 
liegt ein großes Hindernis vor uns. 
Ich sehe mit einiger Besorgnis der 
finanziellen Entwicklung entgegen, 
die bevorsteht. Das Bundesbudget 
wurde für das nächste Jahr erheblich 
gekürzt und ich glaube, es wird viel 
schwieriger sein, alles zu erreichen, 
was wir bisher geschafft   haben. 

Meine Nachfolgerin, Frau Korschews-
ki, kommt aus dem eigenen Haus. Ich 
weiß, dass sie die Aufgabe mit viel 
Kompetenz angehen wird, dass sie 
die Fähigkeit besitzt, Entscheidungen 
zu treff en und die notwendige ent-
schlossenheit hat, die erforderlichen 
Maßnahmen umzusetzen. Sie verfügt 
außerdem über die richtige soziale 
Sensibilität, um das zu tun, was wir 
für die Menschen, die uns brauchen, 
tun müssen. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem Stadtrat und den Kol-
legen ist ein wichti ges Zeichen dafür, 
dass wir auch weiterhin Fortschritt e 
machen können.

„Das Bundesbudget wurde für 
das nächste Jahr erheblich 
gekürzt und ich glaube, es 
wird viel schwieriger sein, alles 
zu erreichen, was wir bisher 
geschafft   haben.“

A R B E I T  &  S O Z I A L E S  _ 
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Gut einhundert Menschen haben 

drei Jahre ein „Grundeinkommen“ 
bezogen. Ein zahlenmäßig kleines 
Experiment, welches dennoch 
wichti ge Argumente geliefert 
hat und das eine kontroverse 

Debatt e versachlichen kann.

E
s sind nur 122 Menschen. Die-
se haben bis zum Mai 2024 drei 
Jahre lang Geld bekommen im 

Rahmen des Berliner Pilotprojekts 
Grundeinkommen. Angesichts von 
fast 84 Millionen Einwohnern in 

Deutschland ist die Zahl der Pro-
banden äußerst gering. Natürlich 
taugt das Experiment nicht dazu, die 
Frage zu beantworten, ob man ein 
Grundeinkommen einführen sollte. 
Dennoch hat sich der Versuch der 
Berliner Initiative gelohnt. Er kann 
nämlich helfen, die debatt e um die 
Zukunft  des Sozialstaats zu versach-
lichen. 

Der Streit darüber, ob Menschen, 
die Geld vom Staat bekommen, 
Nichts-Tun-Menschen sind, ist so alt 
wie der Sozialstaat selbst. Er wurde 
schon ausgetragen, als Reichskanz-
ler Otto von bismarck im 19. Jahr-

hundert erste Sozialgesetze durch-
setzte. Er flammte erneut auf, als 
1927 die arbeitslosenversicherung 
eingeführt wurde. Und auch um das 
elterngeld wurde gestritt en genauso 
wie aktuell um das Bürgergeld. 

Gegensätzliche 
Menschenbilder

Hinter den konträren Ansichten 
zum jeweiligen Thema stehen sich 
im Grunde zwei Menschenbilder ge-
genüber: auf der einen Seite steht 
die Überzeugung, der Mensch benö-
ti ge nur die nöti ge Moti vati on, um 
von sich aus Dinge zu tun, die ihm 

und dann möglicherweise 
der ganzen Gesellschaft 
guttun. Die andere Seite 
sieht den Menschen als 
jemand an, der gerade so 
viel tut wie nöti g, um gut 
zu überleben und nichts 
darüber hinaus macht, 
wenn er nicht muss. Für 
beide Auffassungen gibt 
es gute Argumente. Dabei 
zeigen Experimente und 
Forschung über staatliche 
Transferleistungen aus 
den vergangenen Jahren, 
wie nötig und nützlich 
Praxistests sind.

Eines dürfte die Befür-
worter des Grundeinkom-
mens überrascht haben: 
Die aktuelle Forschung 
zeigt, was die Zahlung ei-
nes höheren Bürgergelds 

Das Berliner 
Grundeinkommen
ein Feldversuch und Pilotprojekt, das die kontroverse debatt e zum 
Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ versachlichen könnte

Von Christoph Theligmann
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Der Sozialstaat steckt in 
einer ti efen Krise

Am Ende sollte nicht nur eine 
sachlichere Debatte stehen, son-
dern eine andere Sozialpoliti k. Ott o 
Bismarck wird gern folgender Satz 
zugeschrieben: „Alle menschlichen 
Einrichtungen sind unvollkommen – 
am allermeisten staatliche.“

apropos andere Sozialpoliti k: es sei 
darauf hingewiesen, dass schon heu-
te die Hilfsbereitschaft  bei kleinen 
und großen Katastrophen in der un-
mitt elbaren nachbarschaft  am größ-
ten ist. Man denke nur an die Über-
fl utungen nach heft igen Starkregen 
in der letzten Zeit.

Der Kommunalismus1 weist diesbe-
züglich auf Folgendes hin: Nur die 

bewirkt. Arbeitslose Menschen wol-
len und werden schneller und moti -
vierter wieder einen Job annehmen 
als zuvor. Umgekehrt dürft e es man-
chen Skepti ker bedingungsloser Zah-
lungen überraschen, dass Menschen 
– zum Beispiel bei einem bekannt-
gewordenen Experiment in Finnland 
vor einigen Jahren –  mehr gearbei-
tet haben und zufriedener waren, 
auch wenn sie weniger Geld dafür 
bekommen hatt en.

Gleichzeiti g zeigt die debatt e ums 
Bürgergeld vor allem eines: In sei-
ner jetzigen Form ist der Sozialstaat 
in einer tiefen Krise. Er kostet viel 
Geld und sorgt dennoch weder für 
subjekti ve Sicherheit bei den Men-
schen, noch löst er die Probleme der 
Wirtschaft . 

Mehr Pilotprojekte wie das Berli-
ner Grundeinkommen können klä-
ren, ob „nichts tun“ lediglich faul 
abhängen in der Hängematt e bedeu-
tet oder halt nicht. Solche Projekte 
können Antworten darauf geben, 
wie viel Vertrauen der Staat seinen 
Bürger*innen entgegenbringen soll-
te und wie viel er fordern kann. Der 
Staat kann herausfi nden, was Men-
schen ohne Job wirklich zurück in 
den Arbeitsmarkt bringt. Sie können 
im Spektrum der gegensätzlichen 
Menschenbilder ausloten, wie viel 
Faulheit oder Verwirklichungsdrang 
in den Menschen steckt.

lokale Gemeinschaft, die natürlich 
mit ausreichenden Ressourcen aus-
gestatt et werden muss, kann wegen 
der genauen Kenntnisse der gege-
benen örtlichen Lebensverhältnis-
se neben der materiellen Absiche-
rung des Lebens in der jeweiligen 
Gemeinschaft auch die Rechte der 
Menschen und die Teilhabe aller Ein-
wohner garanti eren. 

Auch die Thematik und das Poli-
tikfeld Bedingungsloses Grundein-
kommen gehört in kommunale Hän-
de, und sollte keine übergeordnete 
staatliche Aufgabe sein.

1 (Murray-Bookchin-Gesellschaft – 
Europäische kommunalistische 
Vereinigung, c/o Werner Szybalski, 
Münster)
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Am 9. August 2024 ist mit Kasper 
König nicht „nur“ einer der be-
deutendsten Kuratoren aktueller 

Kunst gestorben, sondern auch 
eine Persönlichkeit, die Münster 
geprägt und vorangebracht hat. 

Z
usammen mit Klaus Bußmann, 
dem früheren Direktor des 
Landesmuseums (heute „LWL-

Museum für Kunst und Kultur“), ent-
wickelte König die seit 1977 im Zehn-
jahresturnus veranstaltete Kunstaus-
stellung von Skulpturen und Plasti ken 
im öff entlichen raum in der von der 
Promenade eingerahmten Altstadt 
als räumlichem Schwerpunkt. Die  
„skulptur.projekte“ haben Münsters 
internati onale bekanntheit über sei-

ne Bedeutung als Hochschulstadt und 
Kongressort hinaus beträchtlich gestei-
gert. Indem es immer im selben Jahr mit 
der documenta in Kassel (diese aller-
dings im fünfj ährigem Turnus) 
stattf  indet, zieht es in Syner-
gie mit diesen Großevents ein 
weltweites Kunstpublikum in 
die Westf alenmetropole. 

Die „Aaseekugeln“ 
gehören längst zu 
Münsters Wahrzeichen
„Nebenher“ haben die ers-

ten skulptur.projekte 1977 
mit den „Giant Pool Balls“ 
(deutsch: giganti sche Billard-
kugeln; Foto) des mit König 
befreundeten US-Künstlers 
Claes Oldenburg Münster ein 

neues Wahrzeichen geschenkt. Die 
Münsteraner*innen betrachten sie 
längst als „ihre Aaseekugeln“. Sie ge-
hören inzwischen unverzichtbar zu 
Münsters Stausee und sind zu einem 
Wahrzeichen der Stadt geworden. 
Dadurch, dass alle Skulpturen im 
Stadtraum installiert sind, rücken sie 
diesen immer besonders in den Blick 
des Kunstpublikums, aber genauso 
aller anderen Betrachter*innen.

Von Anfang an darf man die skulp-
tur.projekte als ein demokrati sches 
Projekt ansehen, denn die Initi atoren 
griff en im nachhinein die öff entliche 
Kontroverse um den städtischen 
ankauf der Skulptur „drei roti eren-
de Quadrate“ (Foto) von George Ri-
ckey im Jahr 1973 für die engelen-
schanze auf. Sie nahmen damit die 
Stadtöff entlichkeit ernst, als adres-
saten der Kunstvermittlung in der 
aktuellen Kunst, die selbst kaum de-
mokrati sch zu nennen ist, da Kunst 
überhaupt in einem autonomen, 
kreati ven akt in der regel von ein-
zelnen Künstler*innen geschaffen 
wird.

Aktuelle Kunst, die sich längst 
von den alleinigen Maßstäben 
wie handwerkliches Können und 
Schönheit befreit hat, ist wesen-
haft und nach Art. 5 Grundgesetz 
geschützt – sie ist frei, „darf alles“ 
und bewegt sich zudem überwie-

Demokratisierer 
im Kunstzirkus
Eine Würdigung des verstorbenen Kasper König 
und dessen Wirken in und für Münster

Von Jan Rinke

 Wahrzeichen: Claes Oldenburg, 
„Giant Pool Balls“ (1977) , Aaseewiesen

Kasper König bei der Eröff nung der Skulptur Projekte 2017 
im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Foto: Hubertus Huvermann, LWL

Foto: Agneta Becker
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gend in für die Gesellschaftsmehr-
heit undurchdringbaren Diskursen.  

Öffentliche Debatten und 
Demokratisierung der Kunst

Indem ihre Macher die skulptur.
projekte als Bildungsprojekt ange-
legt haben, das in vielfachen Forma-
ten wie Führungen, Vorträgen, Dis-
kussionen und Begleitausstellungen 
diesen Diskursraum der interessier-
ten Öffentlichkeit zugänglich macht, 
hat Kasper König an einer Demokra-
tisierung der Kunst mitgewirkt. 

Andersherum haben die für die 
Kunstausstellung im öffentlichen 
Raum von den Kuratoren ausgewähl-
ten Künstler*innen in aller Schaffens-
freiheit immer wieder mit ihren 
Skulpturen und aktionen teils hefti-
ge debatten in der Stadtgesellschaft 
entfacht, die wiederum eine Art 
„Humus“ der demokratischen Kul-

LWL und Stadt Münster vereinbar-
te nächste Ausgabe der skulptur.
projekte 2027 nicht mehr kuratie-
ren zu wollen, wird sich sein Ansatz 
nun unabhängig von ihm bewähren 
(müssen). Wir dürfen zuversichtlich 
sein, dass die Dynamik der skulp-
tur.projekte in der von der Prome-
nade eingekreisten Manege ohne 
den Direktor des großen Kunstzir-
kus durch Anstöße in Bewegung 
bleibt wie Billardkugeln.

tur entstehen ließen. Da-
durch bedeutet der in den 
skulptur.projekten ver-
wendete Begriff „öffent-
licher Raum“ längst mehr 
als solche wie Stadtraum, 
Raum der Öffentlichkeit 
und Raum öffentlichen 
Diskurses.

Die große Leistung von 
Kasper König ist, mit der 
Stadtgesellschaft Kunst 
aus den Museen und Ateliers heraus-
gezerrt zu haben, um sie zu demokra-
tisieren und gleichzeitig mit der Kunst 
Debatten in der demokratischen Öf-
fentlichkeit zu befeuern. Diese gipfel-
ten, wie schon die Initialzündung 1973, 
in einer verfassten Mehrheitsentschei-
dung für oder gegen Ankäufe von Aus-
stellungsobjekten durch die Stadt.

Nachdem Kasper König bereits an-
gekündigt hatte, die inzwischen von 

Initialzündung im öffentlichen Raum: George Rickey, 
Three rotary squares (1973), Engelenschanze 

Foto: Agneta Becker
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KurzmeldungenKurzmeldungen
& Tipps

Starthilfe für Erstsemester

In den nächsten Wochen beginnt das 

Wintersemester 2024/25. Für junge Men-

schen aus einkommensschwachen Fami-

   _ N I C H T  S P E R R I G

lien soll es eine Studienstarthilfe in Höhe 

von 1000,- Euro geben.

Das Geld ist als Unterstützung gedacht, 

so dass Menschen aus Haushalten mit So-

zialleistungsbezug ein Studium aufneh-

men können. Erstanschaffungen wie Lap-

top, Lehrmaterialien und auch eine mög-

liche Mietkaution für die erste Wohnun-

terkunft sollen so finanziell abgefedert 

werden.

Die Einmalzahlung ist ein Zuschuss und 

muss nicht zurückgezahlt werden. Der Bund 

geht davon aus, dass 15.000 berechtigte 

Personen diese Hilfe in Anspruch nehmen 

werden. Die Anträge müssen gesondert zu 

einem Bafög-Antrag gestellt werden.

Steigende Wohnkosten
Der Deutsche Mieterbund hat die geplante 

Erhöhung des Wohngeldes ab 2025 begrüßt, 

doch gleichzeitig weitere wohnungspoli-

ti sche Maßnahmen gefordert.
Es gäbe gewaltige Probleme auf den 

Mietwohnungsmärkten. Diese würden 

mit dem angekündigt geringfügig erhöh-

ten Wohngeld nicht gelöst, erklärte der 

Verband in einer Presseerklärung. Denn 

mittlerweile sei jeder dritte Mieterhaus-

halt durch die Wohnkosten überlastet. 

Vor allem Sozialwohnungen müssten stär-

ker gefördert werden. Das Wohngeld wird 

alle zwei Jahre an die Preis- und Mietent-

wicklung angepasst, so das nächste Mal 

am 1. Januar 2025. Die Ampel-Koalition 

hatte im April zudem bekannt gegeben, 

sich auf eine Verlängerung der Mietpreis-

bremse bis 2029 geeinigt zu haben, doch 
ein entsprechendes Gesetz lässt bis dato 

auf sich warten.

Im Koalitionsvertrag hatten die Am-

pelparteien verabredet, dass es keine 

Steuererhöhung geben soll. Zum Aus-

gleich für die steigende CO2-Abgabe 

will die Koalition den Bürgern ein Klima-

geld auszahlen, so hatten die Parteien 

es im Koalitionsvertrag verabredet. Das 

Klimageld sollen alle Bürger*innen be-

kommen, je nach individuellem Energie-

verbrauch. Das heißt, die mit einem 

niedrigen Verbrauch, mit kleinen Woh-

nungen und wenig Heizkosten oder mit 

kleinen Autos oder ohne, die kriegen 

eher mehr raus, als sie einzahlen. Aber 

die mit viel Verbrauch, die Vielflieger, 

die mit den dicken Autos oder mit groß-

en Häusern, die zahlen mehr Abgaben, 

als sie rauskriegen sollen. Nebenbei wä-

re das also ein Anreiz für klimafreund-

lichen Konsum.

Jetzt will der Finanzminister sich ir-

gendwie darum herumdrücken, das Kli-

mageld einzuführen. Er freut sich über 

diese zusätzlichen Steuereinnahmen und 

er sagt einfach, der Staat brauche das 

Geld. Außerdem könne das Finanzmini-

sterium die Auszahlung nicht organisie-

ren, das wäre zu kompliziert. Dass dies eine 

billige Ausrede ist, zeigt Österreich. Dort 

verschwinden die CO2-Verbrauchssteuern 

nicht einfach im Staatshaushalt. Die CO2-

Abgabe wird zwar über den Strompreis 

oder andere Energiekosten eingezogen, 

die einbehaltene Summe wird aber gleich 

von Anfang an mittels Pauschale an alle 

Bürgerinnen und Bürger wieder verteilt. 

Entweder auf ein dem Staat bekanntes 

Konto oder als Einkaufsgutscheine an die-

jenigen, deren Konto nicht bekannt ist. Es 

geht also.

htt ps://umwelti nsti tut.org/energie-und-kli-
ma/meldungen/interview-klimabonus/ 

Gemeinsam mit anderen sozialen und 

ökologischen Verbänden fordert der Pari-

tätische Wohlfahrtsverband, dass die 

Bundesregierung endlich mit dem Klima-

geld beginnt. 

htt ps://www.der-paritaeti sche.de/
alle-meldungen/ab-jetzt-gibts-klimageld/

Der Verein Sankti onsfrei hat schon mal 

angefangen mit einem Klimageld. An 1000 

zufällig ausgewählte Personen hat er zwi-

schen März und Juni dieses Jahres ein Kli-

mageld ausgezahlt. 

htt ps://sankti onsfrei.de/klimageld 

Also, Herr Lindner und Herr Scholz, ge-

ben Sie sich einen Ruck! Und treten Sie 

nicht nach unten, sagen Sie nicht, wir 

müssen das Bürgergeld kürzen. Nein, das 

Geld haben Sie schon eingenommen!

Steuererhöhung durch  Lindner? 
Klimageld sofort!
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Kein Geld für Lauterbachs 
Pfl egereform
Die Pläne von Bundesgesundheitsmi-

nister Karl lauterbach für eine Pfl egere-
form im Herbst hält die Vorsitzende des 

Sozialverbands Deutschland, Michaela 

Engelmeier, für nicht umsetzbar.

Im Haushalt 2025 seien dafür keine 

Mittel vorgesehen, sagte Engelmeier 

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Eine 

Reform unter diesen Umständen auf 

den Weg bringen zu wollen, sei völlig 

sinnlos. Lauterbach hatte angesichts 

gesti egener Kosten bei der Heimunter-
bringung von Pflegebedürftigen eine 

Obergrenze des Eigenanteils angekün-

digt. engelmeier fordert eine Pfl ege-
vollversicherung, in die alle einzahlen 

müssen, auch Beamte und Selbstän-

dige. Sonst kollabiere das System, so 

die Verbandsvorsitzende.

Rentner in Lohn und Brot
Von den rund 18,6 Millionen Alters-

rentner und -rentnerinnen gehen fast 

1,4 Millionen arbeiten. Auf eine Anfra-

ge der Linken Ende Juli im Bundestag 

hatte diese Zahlen die Bundesregie-

rung bekanntgegeben. Diese bezog 

sich in ihrer Antwort auf Daten der 

Deutschen Rentenversicherung von 

Ende 2022.

Danach arbeiteten 1,1 Mill ionen 

Menschen nach Erreichen der Regelal-

tersgrenze von meist 67 Jahren er-

werbsmäßig weiter. Darunter seien 

fast 890.000 geringfügig beschäft igte 
mit Minijob gewesen. Etwa 240.000 

Rentner und Rentnerinnen arbeiteten 

darüber hinaus noch mehr. 

Foto: Agneta Becker

Verschärfung der 
Bürgergeld-Regeln
Neue Pläne der Bundesregierung sehen 

unter anderem vor, Bürgergeld-Empfänger*-

innen ihre bezüge drasti scher und rascher 
zu kürzen, wenn sie Jobangebote ablehnen 

oder gegen Mitwirkungs- oder Meldepfl ich-
ten verstoßen. Zudem sollen die Bezieher*-

innen Arbeitsstellen mit einem täglichen 

An- und Abfahrtsweg von bis zu drei Stun-

den Fahrzeit annehmen müssen.

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 

und den Ministern Robert Habeck (Bündnis 

´90/die Grünen) und Christian lindner 
(FDP) im Sommer vorgestellten Pläne sto-

ßen auf vielfache Skepsis. die Koaliti ons-

Zum Stichtag 31.12.2022 bekamen Al-

tersrentner laut der Rentenversicherung 

knapp 1.400 Euro überwiesen, wenn sie 

auf mindestens 35 Versicherungsjahre ka-

men.

Einbürgerungen werden 
erleichtert 

Seit Ende Juni gelten neue Regelungen 

bei der Einbürgerung. Das sieht eine Re-

form des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

vor.

Der Erwerb der deutschen Staatsbürger-

schaft  wird damit bereits nach fünf statt  
nach bisher acht Jahren ermöglicht. Und 

bei „besonderen Integrati onsleistungen“ 
sogar nach drei Jahren. 

Dazu gehören überdurch-

schnittlich gute Sprach-

kenntnisse und ehren-

amtliche Täti gkeiten.
Die doppelte Staatsbür-

gerschaft  ist nun generell 
erlaubt. Und für ehema-

lige Gast- und Vertrags-

arbeiter*innen aus der 

ehemaligen DDR gilt, dass 

sie nur mündliche Kennt-

nisse der deutschen Spra-

che und keinen Einbürge-

rungstest mehr vorwei-

sen müssen.

Mehr Geld für 
Schuldner*innen 

 W e r  a n d e r e n  G e l d 

schuldet, muss unter Um-

ständen einen Teil seines 

Einkommens abgeben. 

Am 1. Juli ist der soge-

nannte Pfändungsfreibe-

trag von 1402,28 Euro auf 

1491,75 euro gestiegen. 
Der pfändungsfreie Be-

trag erhöht sich ebenfalls, 

falls der oder die Schuld-

ner*in gesetzlich zu Un-

terhaltsleistungen ver-

pfl ichtet ist. auch die Frei-
grenzen werden gemäß 

einer rundungsvorschrift  
auf den nächsten vollen 

10-Euro-Betrag aufgerun-

det, das heißt, bei Allein-

stehenden ist er seit dem 

1. Juli 2024 auf 1.500 Euro 

erhöht.

Foto: Agneta Becker
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Straff reiheit für 
Schwarz fahrer
Mehr als 100 Kriminologen und andere 

Wissenschaft ler fordern, Schwarzfahren 
weder als Straftat noch als Ordnungs-

widrigkeit zu behandeln.

In einem offenen Brief an Bundesju-

stizminister Buschmann aus dem Au-

gust verlangen sie, dass der Paragraf 

265a aus dem Strafgesetzbuch gestri-

chen wird. In der Begründung heißt es, 

dass der Straftatbestand vor allem arme 

Menschen in prekären Lebenslagen be-

treffe. Die bisherige Gesetzeslage habe 

oft unverhältnismäßige Konsequenzen, 

KurzmeldungenKurzmeldungen
& Tipps

spitzen hatt en sich auf den verschärft en 
Maßnahmenkatalog zur arbeitspoliti k bei 
den Verhandlungen zum Bundeshaushalt 

2025 geeinigt. Der zuständige Arbeits- 

und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) 

hält die neuen Regeln jedoch für „vertret-

bar“. Der Armutsforscher Christoph But-

terwegge hingegen sagte, die geplanten 

Sankti onen seien „zum Teil schärfer, als 
sie das bei Hartz IV waren“.

Politi ker*innen und 
Sozial verbände kriti sieren 
digitale Bahncards

Die Bahncard wird nur noch digital ange-

boten. Seit Anfang Juni können Fahrgäste 

die Bahncard 25 und die Bahncard 50 aus-

schließlich im Internet erwerben und 

müssen dafür auch ein digitales Kunden-

konto einrichten. die bisherigen Plasti k-
karten sind abgeschafft  . eine große Zahl 
von Menschen sei damit von der Teilhabe 

ausgeschlossen, sagte die verbraucher-

politische Sprecherin der SPD-Bundes-

tagsfrakti on, nadine Heselhaus. Mehr als 
drei Millionen Menschen in Deutschland 

hätt en das Internet noch nie genutzt. auch 
Unionsfrakti onsvize Steff en bilger forderte 
eine Wahlmöglichkeit zwischen digital und 

analog. die Präsidenti n des Sozialverbands 
VdK, Verena Bentele, kritisierte, dass das 

Angebot eines Ersatzdokuments für Kunden 

ohne Smartphone nicht ausreichend be-

worben und umgesetzt werde.

 Foto: Agneta Becker
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so den Verlust der Wohnung. Schwarzfahrer, 

die das Bußgeld nicht bezahlen können, 

droht aktuell sogar bis zu einem Jahr Ge-

fängnis.

bundesjusti zminister buschmann hatt e im 
vergangenen November Eckpunkte für eine 

Reform des Strafgesetzbuches vorgelegt. Da-

bei blieb es bisher.

Monatseinkommen im 
Osten steigen 

Seit der deutschen Wiedervereinigung hat-

ten und haben nach wie vor die neuen Bun-

desländer in vielen Bereichen das Nachse-

hen. Das gilt auch für das Einkommen durch 

Erwerbsarbeit. 

Doch nun, nach gut drei Jahrzehnten, haben 

Teile Ostdeutschlands so manches westdeut-

sche Bundesland überholt. Das belegen Da-

ten des Stati sti schen bundesamtes. Sachsen 
und Brandenburg zum Beispiel haben Schles-

wig-Holstein und das Saarland überholt. 

Doch insgesamt gilt weiterhin im statisti-

schen durchschnitt  die folgende Zahlenrelati -
on für das Monatseinkommen: 3.205 Euro im 

Westen, 2910 euro im Osten.

30 Euro mehr 
Wohngeld 
Bürger*innen mit ei -

nem niedrigen Einkom-

men sollen im kommen-

den Jahr einen höheren 

Mietzuschuss vom Staat 

erhalten.

Nach Angaben von Bun-

desbauministerin Klara 

Geywitz soll das monatli-

che Wohngeld für ein-

k o m m e n s s c h w a c h e 

Hau sha l te  um dur c h -

schnittlich 30 Euro steigen, und zwar zu Beginn des nächsten 

Jahres 2025. Das entspreche einer Erhöhung von im Schnitt 

etwa 15 Prozent, sagte die SPD-Politikerin. Damit würden Ko-

stensteigerungen bei den Mieten sowie durch die Inflation 

berücksichtigt. Die Höhe des Wohngelds wird laut Gesetz alle 

zwei Jahre überprüft.
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Urteile

Bei Krankheit Umzugs-
auff orderung nichti g
Vom Leistungsbeziehenden kann nicht 

erwartet werden, dass sie/er die Woh-

nung wechselt, solange sie/er aus gesund-

heitlichen Gründen nicht dazu in der Lage 

ist, zum Beispiel eine dafür erforderliche 

Wohnungsbesichtigung durchzuführen. 

Hintergrund eines Urteils dazu war eine 

auff orderung des Sozialamtes gewesen, 
zur Kostensenkung der Miete in eine ange-

messene Wohnung zu wechseln.

Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-

Westf alen – L9SO 281/21

Steuerliche Absetzung 
von Beiträgen zur privaten 
Altersversorgung

Einkommensteuer, die für einen zurück-

liegenden Zeitraum gezahlt wird, kann 

nicht als betriebsbedingte Ausgabe be-

rücksichti gt werden. beiträge für eine pri-
vate Altersversorgung sind dagegen als 

Absetzbeträge vom Einkommen anzuer-

kennen. Jedenfalls dann, wenn die er-

werbstätige Person in der gesetzlichen 

Rentenversicherung dem Grunde nach 

nicht versicherungspfl ichti g ist.

Landessozialgericht (LSG) Sachsen –L7 

AS 629/20

Ersatzanspruch bei 
verschleuderten Vermögen
Wird Vermögen vorschnell und ver-

schwenderisch verbraucht, kann es sich 

um den naheliegenden Fall sozialwid-

rigen Verhaltens handeln. Nach Urteil 

des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz 

lohnt aber dann eine differenzierte und 

wertende Betrachtungsweise. So liegt 

sozialwidriges Verhalten im konkreten 

Fall nicht vor, in dem ein Geldgeschenk in 

Höhe von 52.000,- Euro ausgegeben wur-

de. Das Geld war für einen behinderten-

gerecht ausgerüsteten Pkw im Wert von 

16.000,- Euro, ein Geschenk an die Toch-

ter (1000,- Euro), die Rückzahlung eines 

Kredits aus einer früheren beruflichen 

Tätigkeit und dem Lebensunterhalt von 

neun Monaten gedacht.

Landessozialgericht (LSG) – Rheinland-

Pfalz L3AS 208/21

Darlehen für Mietschulden-
ti lgung möglich
Bei Mietschulden kommt ein Darlehen 

auch dann in Betracht, wenn die Kosten 

unangemessen hoch sind. Dies gilt je-

denfalls dann, wenn die diff erenz zwi-
schen angemessener Miete und tatsäch-

licher Miete mit den Freibeträgen bei-

spielsweise aus einer Erwerbstätigkeit 

gedeckt werden können und diese Beträ-

ge auch prognosti sch dafür verwendet 
werden.

Landessozialgericht (LSG) Berlin- 

Brandenburg – L31 AS 627/23 B ER

Pauschale Bezahlkarte ist 
rechtswidrig

Das Sozialgericht Nürnberg hat in zwei 

Beschlüssen vom 30. Juli 2024 entschie-

den, dass die Ausgabe einer (einschrän-

kenden) Bezahlkarte ohne Ermessensaus-

übung und ohne berücksichti gung des je-
weiligen Einzelfalls rechtswidrig ist. Daher 

hat es angeordnet, dass das Sozialamt 

vorläufi g wieder in voller Höhe aufs Konto 
überweisen muss.

Zwar erteilt das Gericht in seiner Ur-

teilsbegründung der Idee der Bezahlkar-

te nicht grundsätzlich eine Absage. Es 

störte sich aber im konkreten Fall an der 

fehlenden individuellen Prüfung und 
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stellte hier hohe Anforderungen. So 

müssen die Behörden nach der Vorstel-

lung des Gerichts in jedem einzelnen Fall 

entscheiden, ob eine Bezahlkarte sinn-

voll und angemessen ist. Dafür müssten 

auch die Betroffenen gehört werden. Je-

de Bezahlkarte muss also individuell an 

die Umstände des Einzelfalls angepasst 

werden.

Sozialgericht Nürnberg – S 11 AY 15/24 

ER (Quelle: tacheles-sozialhilfe.de)

Keine Impfung – 
Abmahnung rechtswidrig

In einem aktuellen Fall hat das Bundes-

arbeitsgericht entschieden, dass eine 

Pflegekraft, die während der einrich-

tungsbezogenen Impfpfl icht in der Coro-
na-Zeit keinen Impfnachweis vorlegen 

konnte, nicht abgemahnt werden durft e. 
diese abmahnung der Pfl egekraft  sei un-
rechtmäßig und aus der Personalakte zu 

entf ernen.
Bundesarbeitsgericht (BAG) –  

Az. 5 AZR 192/23

Unangemessene 
Friedhofs-
gebühren

Das Sozialamt darf für die 

Übernahme von bestat-
tungskosten nicht allein 

anhand pauschalierend 

begrenzender Vergütungs-

sätze bestimmen, welche 

Kosten übernommen wer-

den, wenn die tatsäch-

lichen Kosten höher sind. 

Die Träger der Sozialhilfe müssen Bestat-

tungskosten jedoch nicht in unbegrenzter 

Höhe übernehmen, wenn der oder die Ver-

storbene dies zu seinen oder ihren Lebzei-

ten mit dem bestatt ungsunternehmen ver-
einbart hat.

Die vom Erblasser (Verstorbene*r) ver-

traglich eingegangenen Verbindlichkeiten 

stellen Erbfallschulden dar und sind damit 

als Nachlassverbindlichkeiten gemäß §§ 

1922, 1967 abs.1 bGb von den erben zu 
übernehmen, sodass dann für den Sozialhil-

feträger keine Kosten anfallen.

Etwas anderes gilt aber, wenn der Nach-

lass überschuldet und die erbschaft  aus-
geschlagen wurde. dann entf ällt die Ver-
pfl ichtung zur Übernahme eventuell unan-
gemessener, vom Erblasser eingegan-

gener Verbindlichkeiten durch die Erben. 

den bestatt ungspfl ichti gen, der nicht als 
Erbe, sondern allein aufgrund landes-

rechtlicher Vorschriften zur Bestattung 

verpfl ichtet ist, treff en Verbindlichkeiten, 
die der Erblasser eingegangen ist, nicht.

Bundessozialgericht (BSG) – 

B 8 SO 20/10 R

Montag 10:00 – 16:00 Uhr SERVICEZEIT

Dienstag 10:00 – 14:00 Uhr SERVICEZEIT
 14:00 – 16:00 Uhr Ideenschmiede
 16.00 – 18:00 Uhr Computerkurs
 
Mitt woch 10:00 – 11:30 Uhr der Pfl anzendoktor
 11:30 – 13:00 Uhr Teamsitzung und -schulung
 14:00 – 16:00 Uhr Sprachkurs
 16:00 – 18:00 Uhr off ener Treff 

Donnerstag 10:00 – 14:00 Uhr SERVICEZEIT (für alle)
 14:00 – 18:00 Uhr SERVICEZEIT (nur für Frauen) 

Freitag 10:30 – 13:00 Uhr Freitagsfrühstück
 13:00 – 16:00 Uhr off ener Treff 

 11:30 – 13:00 Uhr Teamsitzung und -schulung

 14:00 – 18:00 Uhr SERVICEZEIT (nur für Frauen) 

MALTA – Münsters arbeitslosentreff  

Achtermannstraße (bahnhofsnah) sucht 

Unterstützer*innen, die Erwerbslosen 

und Gefl üchteten beim ausfüllen 

amtlicher Formulare, der Stellensuche 

u.a. hilfreich zur Seite stehen möchten. 

• Att rakti ve Zuverdienstmöglichkeit 

ohne Abzüge durchs Jobcenter für 

„Bürgergeld“-Empfänger*innen.

• Anerkanntes Prakti kum für 

Schüler*innen und Studierende der 

Sozialen Arbeit. 

Mail: malta@maltanetz.de / 

Tel. MS-4140553 

oder einfach mal vorbeischauen: 

Achtermannstr. 10-12, im Hof des cuba.  

Wir freuen uns auf euch!
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